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BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ÜBER DIE ÖSTERREICHISCHE 

INTEGRATIONSPOLITIK 

I. EINLEITUNG 

1. Allgemeines 

In Entsprechung der Regierungserklärung vom 29.April 1970 
widmet die österreichische Bundesregierung den europäischen In­
tegrationsbemühungen ihr größtes Interesse. Sie hofft, daß es in 
absehbarer Zeit zur Überwindung der Handelsschranken zwischen dem 
Gemeinsamen Markt und der Europäischen Freihandelsassoziation 
kommen wird. 

Die besondere geopolitische Lage Österreichs im Herzen 
Europas und die traditionellen Handfüsverflechtungen mit den Mi t­
gliedstaaten des Gemeinsamen Marktes lassen die Regelung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem Markt dringend geboten er -
scheinen. Dies.es Ziel wird von der Bundesregierung ebenso inten­
siv verfolgt, wie ihr die Ausweitung der österreichischen Handels­
beziehungen gegenüber anderen Märkten ein echtes Anliegen ist. 
Die Bundesregierung verfolgt mit Aufmerksamkeit den Verlauf der 
Verhandlungen um einen Beitritt zum Gemeinsamen Markt~ Sie stellt 
mit Befriedigung fest, daß alle EG- und alle EFTA-Staaten mehr­
fach den Wunsch nach Aufrechterhaltung des in der EFTA erreichten . , 
Warenfreiverkehrs zum Ausdruck gebracht haben und daß dement-
sprechend mit dem Beginn der Beitrittsverhandlungen auch Ge­
spräche mit jenen EFTA-Staaten eingeleitet wurden, die aus 
guten Gründen einen Beitritt nicht anstreben können • 

.. _--_ .. _-_ .. - ... _ .. _-._--

Unabhängig von den Bemühungen, durch eine Globallösung die 
wirtschaftlichen Beziehungen zum Gemeinsamen Markt in befriedi­
gender Weise zu regeln, und damit auch den im Rahmen der Euro­
päischen Freihandelsassoziation ber;eits erreichten Integrations­
grad zu erhalten, trachtet die Bundesregierung die Diskriminierung 
österreichischer Waren auf dem EG-Markt durch den Abschluß eines 
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Interimsabkommens zu mildern. Dies"bezüglich haben mit den Euro­
päischen Gemeinschaften bereits intensive Verhandlungen statt­
gefunden. Das Interimsabkommen kann jedoch nach Auffassung 
der Europäischen Gemeinschaften erst in Kraft treten, sobald 
die Gespräche oder Verhandlungen mit:den anderen, vor allem 
den neutralen,Mitgliedsländern der EFTA es ermöglicht haben, 
einigermaßen klare Leitlinien festzulegen, welche - entspre­
chend den Bestimmungen des GATT - die erforderlichen Angaben 
über die Zielsetzungen sowie den Plan und das Programm dieses 
Abkommens ermöglichen. Die Bereitschaft der Europäischen Ge­
meinschaften, auf dieser Grundlage mit Österreich Verhandlungen 
zu führen, läßt ein Verständnis für die wirtschaftlichen Erfor­
dernisse unseres Landes erkennen und trägt den unablässigen 
österreichischen Bemühungen, zu einem Arrangement mit der Ge­
meinschaft zu kommen, Rechnung. Es entspricht auch der Ansicht 
der Bundesregierung, daß die wirtschaftliche Integration Euro­
pas letzten Endes der Verwirklichung eines größeren gemeinsamen 
Marktes von 300 Millionen Menschen dienen soll. 

Abgesehen von diesen Gesprächen über ein Globalabkommen 
bzw. den Verhandlungen über ein Interimsabkommen mit den EG war 
die Bundesregierung bemüht, auch gewisse Einzelmaßnahmen zur 
Erleichterung der österreichischen Ausfuhren in die Gemeinschaft 
zu erwirken. 

Schließlich kam es auch in ar.ideren möglichen Bereichen 
der europäischen Zusammenarbeit zu ein~r Intensivierung der 
Bemühungen. Sachverständige der meiste~ westeuropäischen Staaten, 
einschließlich der Europäischen Gemeinschaften, begannen daran zu 
arbeiten, für dasPatentwesen sowie im Bereich der wissenschaft­
lichen und technischen Forschung Formen einer Zusammenarbeit zu 
finden. 

f 
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2. Maßnahmen der Bundesregierung _ 

Zur Vorbereitung der Erkundungsgespräche und der Ver-

t.andlungen mit den EG setzte die österreichische Bundesregie­
rung am 17. November 1970, im Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie eine aus Vertretern dieses Bundesmini­
steriums und der Bundesministerien für Auswärtige Angelegen­
heiten, Land- und Forstwirtschaft sowie für Finanzen beste­
hende Vorbereitungskommission ein. Die Vorbereitungskommission 
wird durch eine Reihe von Arbeitsgruppen bei der Bearbeitung 
konkreter Sachfragen unterstützt; die administrativen Aufgaben 
der Vorbereitungskommission werden von einem eigens dafür ein­
gerichteten Büro im Bnndesministerium.für Handel, Gewerbe und 
Industrie wahrgenommen. Die Arbeitsgruppen setzen sich aus Be­
hördenvertretern sowie Fachleuten der Interessenvertretungen 
zusammen und werden erforderlichenfalls durch weitere Experten 
ergänzt. Die von den Arbeitsgruppen erstellten Berichte werden 
nach eingehenden Beratungen zwischen den einzelnen Bundesmini­
sterien und den Interessenverbänden den weiteren Überlegungen 
der Vorbereitungskommission zugrunde gelegt. 

Zum Leiter der Verhandlungen betreffend ein Interims­
abkommen wurde vom Herrn Bundespräsidenten der österreichische 
Botschafter bei den Europäischen Gemeinschaften bestellt. Die 
Leitung der österreichischen Beamtendelegation, welche die Er­
kundungsgespräche betreffend ein Globalabkommen mit den Euro­
päischen Gemeinschaften zu führen hat,'wurde von der Bundes­
regierung dem derzeitigen Leiter der wirtschaftspolitischen 
Sektion des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, 
der in dieser Eigenschaft dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie unmittelbar unterstellt wurde, übertragen. 

Die Bundesregierung legt besonderen Wert darauf, daß die 
Schritte im Rahmen ihrer Bemühungen um die Regelung der wirt­
schaftlichen Beziehungen Österreichs zum Gemeinsamen Markt in 
enger Fühlungnahme mit den EFTA-Partn,ern, insbesondere mit .den 
Neutralen, die gleichfalls einen Beitritt zu den Europäischen 
Gemeinschaften nicht beantragt haben, gesetzt werden. Dies er-
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i:'crmaticns- uno },cnsul tn tiensn:ecr',a!l.isIYl;S ~ einC er el sei t s d1., ::c;:!: 

laufende L ntakt;e II.i t c1en EF'Ph-Fmtner n &l)i:' ~-; r~jstel- l.:i-'~ 

arr,tenebene. 

3. I'llEt ßnahm e n in Z us C0_-.Ir_"e_n_8!: bei t [) ]c...· __ t_d-'e'-"r~1_f.;;..)_c_L:_i_[1_1 .... p_2_·,l_·_t_n_e_r_'n 

Vom Beirat für 'tJirtschafts- und Sozialfragender 1)2:(i-

Vi tischenhorrm:issicn wurcl e eine Arbei tsg:r-uppe "Intef~n:; tic·n" 

eingeset;:;t~ (He sich am 27.1.1971 konsti"tl;ierte.Diescl' Al-

[Jei tS{'xuppe, del auel) Vel·tretel des 131.mdesministeriums Je_l 

Eand el, Gewerbe uno ILdustrj.e und des Bundesrr:ilüs t.eLLurr;s r'L::r' 

Auswi~.:r·t5.ge Angelegenr:ei ten angehören. wurde die Aufgabe p,e­

stell t. cl ie AuswirkLngen eines VerhandllJn{Jsergebnisses ab~,u­

sch~-itzen und entsprechend e AnPDsS1wgsmai3nahmen \'( ·:r:J.;sehlaeen. 

He legt hiebei ihren lJntersvchungen folf,ende Aroei1..sh v ll ,_ t l 18ser' 

LoeT die ~ntwicklung des Vel'h1ütnisses C'sterreieLs .,' ~e~: :':G 

i,l ternati ve (a) ~is terreich schlieDtbis 1975 E~i t nen:';mc p;;­

ischen Gpnlei nschaften ei n Abkcrrmen DUr (leI' 

Grundlage einerF: eih.Rndelszone i'~I' Jndust.l·j e­

prodvKte und besonderer hegelurlfen md' den: 

i\.grarseJ(tn·. Dieses Abkorr.men wj 10 st.l:t'ern·rej sc 

in Kraft veset:,;t. Die Bu:tc:):~jsGhen C;J~rr!ejnschaJ­

ten schließen gleich~~ei tig i~.hnliche !\bkr'f!l!nen 

r:'i t den lZeutralen 3ehweden und ~)chweL; ab; n-.:wh 

r;;i t den Beitrittswerbeln werden entsPl'f;chendc 

Vertriige abrescblossen, wcbei der /~cll::)bbäu rdt 

allen 0'taaten svnchl'()!1 €~es'tal t~:; t wird. 

Alternative (b) Bis 1075 werden von den _~G li.ur mi t den Be i tri t 1,s-

werbern Ab kUf:men geschlcsser., die s t ldenweise in 

Kraft gesetzt werden. Hingegen kommt e~) I:;i t den 

i...:,bri{r,cn ~},TA-SLa[ltlm zu keinen !\b;:(r:r:e~l. 

!\lternBt'ive (c) Ris 1<)'15 J';:(JrnrnL es in t~uropa ;,U keiner /llde)ii'\t~ 

der f,;egenwrirti{"en JJaw~. 
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Diese Un tersl,cllurLcen sind den,ei t aIT; industri eJ.l-~;e­

vierblieben Sekte! Eif;: \\'ei testen 1'( 1 tgeschri -::,te!~. _~ine eir,e;:e 

1,)nteY'{;l'uppe "B, 8!1ehenr.Hwl~rsell'· \'IlIt'Cle eingeseL~t. l.,r:; die ~l..~-

scIlaft ::Xt er8.1'oei ten. Für eirüfe Indr,s1-1'je:',vie:it;e w81'd en 

";3r'='Ylc'·'e n1 ;I'ter·sll"l.-'"n"erl" a'lD'es·'c'l· ". ,.". el'r'et' ··"~·'Tev' ;':"" _'. _Gi. .... 11 .i.JI.A __ J..' vIll..A . . t~, ,~. ... t~) l· ........ -L l.J,'~ t.."'-4L~ • .!. ~l. l.-1.t::J...t;...I. 1~ .. '~_ .:-

blic-k in technische, oetriebswiIlscLafLlicl~c 1,i!ld vclkswil l,-

scn.81tliche Tctbesl,i;nele =1.; erl~8lten. Ar~ elen Brc.lrlcLenuntcl'-

suchungen wirken neben Facrüeuten Cl'L<S deI ',Vil'tS8::al'i., 1,:!lG :1.e;l 

In te:r'essenvertre tv,ngen auc!! i3nrlchenlei'erenten cles Bundes.,­

ministeriwns für Handel. Gewerbe und Industrie mit. 

Ir::! übrigen trachtet die Gruppe an Hand der' im Auftrage 

des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Indu,strie in 

Ausarbeitung befindlichen Kennzahlen fUr alle Branchen (Branc~!~n­

indikatoren) festzustellen, welche Auswirkungen auf' W~chstuni 

und internationale Konkurrenzf~higkeit zu erwarten sind und 
i 

vlelche Laßnahmen 21.1. deren i>hal tung bzw. Verbesserung in An-

betl'acht der ,jeweiligen Integrationslage ergriffen werden 

sellten. 

Feben der Durchleuchtunf, einzelne] Industriezweife wird 

sich diese J\rbei tsg-ru:Jpe im 3inne eiel ihr gestellten J.,u!,paben 

mit dem 3tudi um ein~~elner S' chgebiete befassen. H' e1 ist \7C1-

erst eine Gegenlibel'stellung (Jer bestet~endenFegelungen der ,~G 

und Österreiclsvorgesehen. 

1. Allgemeines: 

In den letzten rv:onaten des <Jabres 19G9 ;,:cnnte eine dcut-

Ij,che Verbesserung des Integl'flticnsklimas in ~~1.;rC9c" fest~"estellt 

werden. und es zeiften sich Tendenzen, die Stagnation oe! let~:t2n 

Jahre zu 'U.berwinden. iülle Demarche der csterreic},is;::l18r, '~,)LSchnl'­

teI." in den Hrwptst;id ten eier };(}-~:; tglj,edst;·wten sowie bei der 

Vonmission rlel'[';G ul'uchte duher im NoveJ\llll'l' J"6\) dil~,) l'~] LI~ r'l'(~ i ,'~!I t-

sehe ] n tegraUe,n::anliegen 

Der EG-F;j.nistcI'l'aL VC'TI, U. !le;',en:uer l'.lb:); in <lessen V('t'l~lUi' 

das italierüsche Veto ~~ul'ück{!e,:cp;en wUl'C~e. lud danjUl'liil~ dt(' ic,r,i­

IT:issicn ein, Ülffi i;ber oie Fögljc'nlteiteneir:er hanrlelspcli t.i [,ehell 

Vereinbarung mit i~sterreic}: nericht zu erstatten. 
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Mitte Dezember 1969 hatte eine österreichische Beamten­
delegation Gelegenheit, mit Vertretern der Kommission in Brüssel 

die österreichischen Vorstellungen betreffend ein rasch reali­

sierbares Interimsabkommen mit der .Gemeinschaft im Sinne des 

Artikels XXIV GATT zu erörtern. Diese Vorstellungen sahen als 
erste Phase einer künftigen Gesamtregelung der wirtschaftli­

chen Beziehungen zwischen Österreich und den Europäischen Ge­

meinschaften eine beiderseitige Zollreduktion für den gesamten 
\varenaustausch des industriell-gewerblichen Sektors und die 
Ei(nräumung geziel ter Konzessionen für landwirtschaftliche Pro­

dukte vor. Ein Bericht über diese Gespräche \;oJUrde Ende Februar 

1970 von der Kommission dem EG-Ministerrat vorgelegt, worin sie 

gleichzei tig um die Ermächtigung er,guchte, mit Österreich Ver-

lmldlungen über den Abschluß eines Interimsabkom.Llens für den ElivG­

sowie den EGKS-Sektor einzuleiten. 

In seiner Sitzung am 20./21. Juli 1970 hat der Rat der 
EG hinsichtlich des Interimsabkommens mit Österreich folgendes 
beschlossen: 

"Sobald die Gespräche oder V;~rhandlungen mit den anderen, 

vor allem den neutralen,Mitgliedsländern der EFTA es ermöglicht 

haben, einigermaßen klare Leitlinien festzulegen, wäre die In­
terimsübereinkunft mit Österreich durch die Angaben über die 

Zielsetzung sowie den Plan und das Programm zu ergänzen, so daß 

sie ohne weiteres auf Artikel XXIV Absätze 5 bis 9 des GATT 
gestützt werden könnte. Die Interimsüb'ereinkunft kann von diesem 

Zeitpunkt an in Kraft treten." 

Der Ministerrat der Europäis~hen Gemeinschaften hat nach 
Beendigung des internen Prüfungsverfahrens am 26. Oktober 1970 

die Kommission ermächtigt, auf der 'Grundlage der ihr vom Rat 
erteilten Mandate und vorbehaltlich etwaiger späterer \'lei­

sungen mit Österreich Verhandlungen über den Abschluß eines 

Interimsabkommens für den E\'lG-sowie EGKS-Sektor aufzunehmen. 
Die Verhandlungen haben am 25./26. November 1970 in Brüssel 
begonnen. 
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Die durch die Beschlüsse der Konferenz der Staats-bzw. 

Regierungschefs der EG-Mitgliedstaaten vom 1. und 2. Dezember 

1969 in Den Haag zum Ausdruck gekornmene Änderung ,der Haltung 

der Gemeinschaft gegenüber beitrittswilligen Drittstaatenführte 

zur Aufnahme von Verhandlungen mit d~n Beitrittskandidaten 
(Großbritannien, Dänemark, Norwegen und Irland) im Sommer 1970. 
Im Sinne des Punktes 14 des Schlußkommuniques der Gipfelkon­

ferenz (Anlage 2) wurden Österreich,;die Schweiz und Schweden ./. 

sowie die anderen E:?TA-Staaten, die einen Beitritt zur Gemein­

schaft nicht beantragten, eingelade~, dem Ministerrat der EG 

ihre Vorstellungen über ihr zWdlnftiges wirtsch~ftliches Ver­

hältnis zu den Europäischen Gemeinschaften zu erläutern. In 

einer am 10. November 1970 vor dem Ministerrat der EG abgege­

:~nen Erklärung bezeichnete der öst~rreichische Außenminister 

Dr. Kirchschläger den Abschluß eines Abkommens gemäß Artikel 

XXIV GATT, durch das sämtliche Zölle sowie sonstige Handels­

hindernisse für den VJ"arenverkehr am E\'1G- und EGKS-Se:lttor be­

seitigt und am Agrarsektor im Hinblick auf einen späteren Wa­

renfreiverkehr zunächst Maßnahmen zur gegenseitigen Erleichte­

rung und Intensivierung des Handels ergriffen werden, als das 

Ziel der angestrebten Vereinbarung mit den EG. Das besondere 

Verhältnis Österreichs zum Gemeinsamen ~arkt müsse ferner so 

gestaltet werden, daß Österreich auch weiterhin in der Lage 

fiE~ seinen Verpflichtungen aus der immerwährenden Neutrali-

tät und aus dem Staatsvertrag voll "md ganz nachzukommen 

(Anlage 3). ./. 

2. I n t e r i m s a b kom m e n 

A. Kontaktgespräche EG-Österreich am 11/18. Dezember 1969 

Am 17./18. Dezember 1969 fanden in Brüssel Kontaktge­

spräche zwischen der Kommission der EG und einer österreichi­

schen Beamtendelegation unter Leitung des österreichischen 

Botschafters bei den EG,Dr. Leitner, die den Vertretern der 

Kommission die österreichischen \Torstellungi-m betreffend ci n 

Interimsabkomrnen vortrug, statt. Die österreichischen Darle-
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gungen bildeten die Grundlage für einen Bericht der EG-Kom­
mission an den Rat. Über die Grundkonzeption des anzustreben­

den Vertrages, nämlich einer Interimsvereinbarung im Sinne 

des Artikel XXIV GATT, bestand Einvernehmen. 
Auf dem gewerblich-industriellen Sektor wllrde dem 

österreichischen Angebot einer linearen, beiderseitigen Zoll­

senkung von 40 % von Seiten der Kommission entgegengehalten, 
daß ihrer Ansicht nach ein gegenseitiger Zollabbau 30 % nicht 

überschreiten sollte. Dies aus folgenden Gründen: 

1.) Bei einem höheren Zollabbau trete das Problem der Han­

deIsverzerrungen und der Harmonisierungen auf. 
2.) Beim Zustandekommen der Europäischen Gemeinschaften habe 

sich eine erste Abbauphase von 30 ~~~ als unproblematisch 

erwiesen und würde daher von Qen Mitgliedstaaten der EG 

voraussichtlich ohne Schwierigkeiten akzeptiert werden 

können. 

Als Ausgangszölle müßten nach Ansicht der Kommissions­

vertreter die auf Grund der Kennedy.-Runde je\"eils geltenden 
Zöllsätze bzw. die Zölle des Zollbegünstigungsregimes heran­

gezogen werden. 

Die Kommissionsvertreter teilten weiters mit, daß auf 

Grund der bei Verhandlungen mit anderen Drittstaaten bisher 
gemachten Erfahrungen damit zu rechnen sei, daß einzelne Mit­

gliedstaaten den 'flunsch auf Einräumung von Ausnahmen für einige 

"empfindliche" Produkte geltend machen könnten. Dieser Ansicht 
~~rde seitens der österreichischen Delegation sofort in grund­

sätzlicher Form nachdrückliehst entgegengetreten. Vorsorglich 

wurde darüber hinaus österreichischerseits zu einer Reihe der 

von der Kommission in diesem Zusammenhang genannten Produkte 

im einzelnen Stellung genommen, wobe~, ausgeführt lNUrde, d3.ß die 

Handelsrelationen Österreich-Europäische Gemeinschaften eine 

Ausnahmeregelung für diese Produkte nicht rechtfertigen. In der 
Tat stellte diese Frage bei den späteren Verhandlungen ein wich­

tiges Problem dar. 

Österreichischersei ts wurde ausdrücklich betont, da13 sich 

das Abkommen auch auf den Montansektor (Kohle und Stahl) er­
strecken müßte. 
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Bei der Erörterung der Fragen des Agrarsektors wu::,de 
von der österreichischen Seite darauf hingewiesen, daß die 

Einführung der EVlG-Mark:tordnungen eine wesentlich stärkere 

Belastung der österreichischen Agrarexporte in die EG mit 
sich bringt, als die österreichische Agrarregelung den Im­
port von Agrarprodukten aus den EG belastet. Es wäre daher 

erforderlich, zunächst durch entsprechende Handelserleich­
terungen einen Ausgleich für das bestehende Ungleichgewicht 

zu finden. Dies wurde von den Kommissionsvertretern zur 

Kenntnis genommen, wobei sie jedoch gleichzeitig die For­
derung nach einer vollen Reziprozität innerhalb des Agrar­
sektors erhoben. Im Laufe der Diskussion ließ die öster­

reichische Delegation erkennen, daß österreichischerseits 

hinsichtlich gewisser Produkte ein'Entgegenkommen z.B. im 
Rahmen der österreichischen Abschöpfungsregelung für ge­

wisse Waren auf der Basis einer Mindestpreisgarantie in Be­

tracht gezogen werden könnte. 

Österreichischerseits wurde auch die Frage der Erstat­
tungen beim Export von Verarbeitungsprodukten aus landwirt­

schaftlichen Vormaterialien vorgetragen und von der Kommission 

zur Kenntnis genommen. Eine Vertiefung dieses Problems sollte 
den ldinftigen Verhandlungen vorbeh~lten bleiben. 

Über die Notwendigkeit der Aufnahme einer Kündigungs­

klausel, der Einführung einer Gemischten Kommission zur Durch­
führung des Abkommens sowie von Schutzklauseln zur Vermeidung 
von Wettbewerbsverzerrungen, Zahlungsbilanzschwierigkeiten 

und schweren wirtschaftlichen Störungen herrschte Überein­
stinunung. 
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B. Verhandlungen betreffend ein Interimsabkommen 

Erste Verhandlungsrunde 

Die erste Verhandlungsrunde über den Abschluß eines 

Interimsabkommens zwischen Österreich und den Europäischen 

Gemeinschaften fand am 25. und 26. November 1970 in Brüssel 

statt. Die österreichische Delegation stand unter der Füh­

rung des Chefs der Österreichischen Mission in Brüssel, 

Botschafter Dr. Leitnerj Vorsitzender der Delegation der EG­

Kommission, der die Vertreter der ~itgliedstaaten der Ge­
meinschaften im "Ausschuß 113" als Beobachter angehören, war 

der für die Leitung aller Erweiterungsverhandlung-en ::luf Be­

amtenebene zuständige Generaldirektor 1.'iellenstein. 
Einleitend legte dir; EG-Delegation die Vorstellungen 

der Gemeinschaft über den allgemei1'len Rahmen des Interimsab­

kommens dar. Sie erklärte, daß sich die Gemeinschaft in Anbe­
tracht des Sonderfalles Österreich, zu einer beschleunigten 

Ausarbeitung dieses Abkommens beker.~e, das zwecks GATT-Konfor­

mität durch einen entsprechenden P~an und ein Programm später, 

d.h. sobald die Gespräche und Verhandlungen, insbesondere mit 

den neutralen EFTA-Mitgliedstaaten, einigermaßen klare Leit­

linien ergeben haben, noch ergänzt werden müsse. Das Inkraft­

treten des Abkommens werde vom Zeitpunkt der Klärung über die 

Leitlinien der globalen Regelungen- abhängen. 

Die österreichische Delegation stellte an die Spitze 

ihrer Ausführungen, daß das angestrebte Interimsabkonm..en -
wenn es einen Sinn haben soll - möglichst einfach gestaltet 
und so rasch wie möglich in Kraft ~esetzt werden müsse. Dies 

setze einerseits eine ausnahmslose lineare Zollsenkung im ge­

werblichen Bereich und andererseits eine Höhe der Zollsenkung 
voraus, bei der keine Verkehrsverlagerungen und ':iettbewerbsver­

zerrungen zu befürchten sind. Deshalb erachte Österreich den 

von der Gemeinschaft auf Grund ihrer Erfahrungen vorgeschlage­
nen Senkungssatz von 30 % als akzeptabel. Die wirtschaftliche 

Notwendigkeit für ein Interimsabkommen sei für Österreich un­

vermindert geblieben. Das von der Gemeinschaft als Vorausset-
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zung für das Inkrafttreten des Interimsabkommens geforderte 
Vorliegen klarer Leitlinien für die Globalabkommen der Nicht­
beitrittskandidaten nehme Österreich zwar grundsätzlich zur 
Kenntnis, es sehe darin aber einen bedeutenden Unsicherheits­
faktor, zumal die Delegation der Gemeinschaft selbst noch 
keine Angaben über die Kriterien dieser Leitlinien machen 
könne. 

Österreich sei wie die EG-Delegation der Meinung, daß 
der Inhalt des Interimsabkommens kein Präjudiz für die künftigen 
globalen Regelungen mit Österreich sowie mit anderen Drittstaa­
ten darstelle. 

In der Folge legte die EG-Delegation detailliert ihre 
Vorstellungen über den Inhalt des Interimsabkomrnens dar 
(Anlage 4). Die österreichische Delegation nahm zu diesen ./T 
Vorstellungen der EG, betreffend den Inhalt des Interimsab­
ko~~ens, Stellung. Das Ergebnis dieser Diskussion in der ersten 
Verhandlungsrunde geht aus dem nachfolgend dargestellten Resum~ 
hervor. 
1.) Punkte. über die eine Einigung erzielt wurde: 

Vertragsdauer 
Verbindung des Interimsabkommens mit den Globalverhandlungen 
Gemischter Ausschuß (vorbehaltlich der noch zu klärenden 
Frage~> .. welche Entscheidungen dieser Ausschuß treffen kann). 
Prinzipielle Aufnahme von Schutzklauseln. 

Weiters be~d Einvernehmen über das grundsätzliche Ver­
tragsziel, die Zölle für den EWG- und EGKS-Sektor insgesamt um 
30 % zu senken,sowie über verschiedene technische Aspekte der 
Zollreduktion (z.B. Frage des Ausgangszolles). 

2.1 Noch offene Punkte: 

a) Frage der Zollsenkungsetappen: 

Die Delegation der Gemeinschaft konnte zwar noch keine 
definitive Antwort geben, zeigte aber Verständnis für den 
österreichischen \vunsch, die geplante Zollsenkung im Hin­
blick auf die kurze Geltungsdauer des Abkommens statt der 
von den EG vorgesehenen zwei Etappen zu je 15 % in eine$ 
Schritt zu 30 % bei dessen Inkrafttreten vorzunehmen. 
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b) Einbeziehung von Zollkontingenten in die Ausgangsbasis 

für die Zollsenkungen 

c) Ausnahme von Papier vom Zollabbau: 

Die Gemeinschaft sieht Papier und Pappe als "sensible" 
Produkte an und lehnt es druler ab, diese Erzeugnisse 
in die Zollsenkung einzubeziehen. Die EG-Delegation 
ließ es offen, ob dieser Ausnahmewunsch der Europäischen 
Gemeinschaften im Rahmen der Schutzklauseln oder als 
prinzipielle Ausnahme im industriell-gewerblichen Sektor 
zu behandeln wäre. Die Österreichische Delegation verlangte 
eine Begründung des Vorbehaltes und betonte neuerlich das 
besondere Interesse an der Einbeziehung von Papier u.Pappe. 

d) Landwirtschaftlicher Sektor: 
Die österreichische Delegation bezeichnete die EG-Ange-

bote c:~E_.""~em Landwirtschaftssek~or ... Clls unzureichen~ und 
,- .... -

brachte ihrerseits die bereit3 im Dezember 1969 geäußerten . 
\<lÜllsche wieder vor. 
Die EG-Delegation sagte zu, ihre Haltung im Lichte der 
österreichischen Vorschläge und der stattgefundenen Dis­
kussion nochmals zu prüfen. Sie stellte jedoch ausdrück­
lich fest, daß insbesondere in Anbetracht der gegenwärti­
Beitrittsverhandlungen der Spielraum am Agrarsektor fUr 
die EG außerordentlich beschränkt sei. 
Die österreichische Delegation sagte die Prüfung von öster­
reichischen Gegenkonzessionen zu, sobald die EG ihre dies­
bezüglichen Wünsche bekanntgegeben haben. 

e) Gleichzeitigkeit des Inkraftsetzens der Zollsenkungen 
im Ev{G- und EGKS-Sektor: 
Die Gemeinschaft anerkannte die Wichtigkeit dieser Frage 
für den Abschluß des Interimsabkommens. Die EG-Delegation 
sagte zu, den österreichischen Vorschlag, die Zollsenkun­
gen für die EGKS-Produkte gleichzeitig mit jenen für den 
EWG-Sektor durch administrative Maßnahmen vor Ratifi.zie­
rung durch die Montanunion-Staaten in K.raft zu se tzen, 

ohne die gegebenen verfassungsrechtlichen l';rfordernisse 
der Mitgliedstaaten zu präjudizieren, wohlwollend zu 
prüfen. 
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f) Vorbehalt der Gemeinschaft betreffend Edel-bzw. 

7. ) .-'. . 

Spezialstähle: 

Die österreichische Delegation ersuchte um Bekannt­
gabe der Gründe für den ihr ungerechtfertigt er­

scheinenden Vorbehalt, wonach der EGKS-Ministerrat . 
die zweite Zollsenkungsetappe von 15 % für Edel­
bzw. Spezialstähle für eine spätere .Entscheidung 
zurückgestellt hat. Die EG-Delegation nahm dies zur 
Kenntnis und wies darauf hin, daß sie dieses Problem 
auch im Zusammenhang mit dem österreichischen Wunsch 
zu prüfen habe, die Zollsenkung in einer Etappe um 

30 % durchzuführen. 

Fragen, die - zusätzlich zu jenen der vorstehenden 
Ziffer,2.) - anläßlich folgender Verhandlungen zu 
besprechen sind: 
Katalog der Entscheidungen, welche die Gemischte KommissiolJ, 
des Interimsabkommens treffen kann 
Verfassungsrechtliche Erfordernisse und Verfahren für das 
Inkrafttreten des Interimsabkommens in Österreich und in 
d.er Gemeinschaft 
Einzelheiten der Schutzklaus'eln 
Konkrete V/ünsche der Gemeinschaft für österreichische 
Konzessionen im Agrarbereich. 

Zur Vorbereitung der nächsten Verhandlungsrunde beschlos­
sen die beiden Delegationen die Einsetzung je einer Arbeitsgruppe 
für die Frage der Ursprungsregelung und für landwirtschaftliche 
Verarbeitungserzeugnisse. 

Zweite Verhandlungsrunde 

Die zweite Verhandlungsrunde fand am 17. Februar 1971 
statt; sie betraf im wesentlichen folgende Themen: 

1. ) Bericht über die Ergebnisse :der am 15./16. Februar 1971 
stattgefundenen Expertengespräche betreffend Ursprungs­
fragen bzv/. landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte 
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2.) Diskussion über von der Delegation der Gemeinschaft 

vorgelegte erste Formulierungen für den Entwurf eines 
Interimsabkommens und in diesem Zusammenhang der noch 

offenen Fragen 
.--.~---_ .. ---------"----

Die Delegation der EG hatte schon bei der ersten Ver­

handlungsrunde den Standpunkt vertreten, daß der Abschluß 

eines Präferenzabkommens unbedingt die Übernahme einer Ur­
sprungsregelung entsprechend dem schon zwischen der Gemein­

schaft und den assoziierten afrikanischen Staaten und anderen 

Staaten, mit denen sie Präferenzabkommen abgeschlossen hat, 
bestehenden Ursprungssystem (JallIl:E-System) erfordert. Den 
Vorschlag der österreichischen Dele,gation, den \'larenursprung 

im Interesse einer einfachen sowie raschen Lösung auf·, Basis 
der schon bestehenden autonomen Regelungen in Österreich bzw. 

in der Gemeinschaft zu bestimmen, lehnte die EG~Delegation ab. 

Nach einer sehr eingehende~ Diskussion der beiderseitigen 
Sta..ndpunkte erklärte sich die österreichische Seite bere i t, 
sich die Auffassung der Gemeinschaft als Arbeitshypothese zu 

eigen zu machen und zunächst eine genaue Prüfung der Ursprungs­

fragen auf der Grundlage des Jaunde-Systems einzuleiten, bei 
der insbesondere die wirtschaftlich,en Auswirkungen einer solchen 
Regelung auf den Warenverkehr zwischen hochindustrialisierten 

Staaten zu berücksichtigen sein werden. 
Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen landwirtschaftlichen 

und industriell-gewerblichen Produkten schlug Österreich vor, im 

Prinzip die Waren der Kapitel I - 24 als landwirtschaftliche, 

die '.'laren der Kapitel 25 - 99 als industriell-gewerbliche Produk­
te anzusehen+ weiters soll für alle landwirtschaftlichen Verar­
beitungsprodukte, die in Österreich oder den EG einem System 

fixer ünd variabler Teilbeträge unterliegen, unabhängig von 
ihrer tarifarischen Einstufung eine Sonderregelung erfolgen. 

Die EG wollen jedoch grundsätzlich die im Anhang 11 des 

Rom-Vertrages vorgesehene Trennung zwischen landwirtschaftlichen 

und industriell-gewerblichen Produkten beibehalten. Sie erklärten 
sich jedoch schließlich bereit, den landwirtschaftssektor sowie 

den AnwendWlgsbereich der So'nderregelung für landwirtschaftliche 

Verarbeitungsprodukte an Hand gesonderter Listen im Sinne der 

österreichischen Vorstellungen zu definieren. 
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Es besteht Einvernehmen, für landwirtschaftliche 

Vera-"bei tungsprodukte, für welche beide Vertragstet"le 
~ben alls 

ähnliche Systeme anwenden, den festen Teilbetrag/jeweils 

lli~ 30 % zu senken. 
Bei der Besprechung der ersten Formulierungsvorschläge 

der EG-Delegation für das Interimsabkommen stellten die öster­

reichischen Vertreter zunächst fest, daß der landwirtschaftli­

che Sektor in dem Entwurf überhaupt nicht erwähnt sei. Die 
österreichische Delegation verwies auf ihre seinerzeitigen 

diesbezüglichen Vorschläge und erhob insbesondere die Forde­

rung nach einer Berechnung der Abschöpfung für den Export 

lebender Schlachtrinder der Höhenviehrassen mit einem Gewicht 

von über 450 kg aus Österreich in die Gemeinschaft auf Basis 

"der \Viener Marktnotierung . Die EG-Delega tion hat ihrersei ts 
über konkrete Gegenwünsche der Sechs an Österreich hinsicht­

lich von Konzessionen für landwirtschaftliche Produkte keine 

näheren Angaben gemacht. 

Die österreichische Delegation wies auch bei der 

gegenständlichen Verhandlungsrunde darauf hin, daß die 

Delegation der Gemeinschaft bisher nicht in der Lage 

gewesen sei, ihr Begehren nach einer Ausnahme für Papier 

zu begründen. Den bloßen Hinweis auf den "sensiblen" 

Charakter von Papier könne die öster~eichische Delegation 

nicht als stichhaltiges Argument zur Kenntnis nehmen. 

Die österreichische Delegation legte ferner ihr 
großes Interesse an einer vorbehaltlosen Einbeziehung des 

Sektors Edelstahl in die 30%ige Zollsenkung in einem Zug 

dar; die von der Gemeinschaft gemachten Angaben über den 

Umfang und die Entwicklung der österreichischen Ausfuhren 

von Edelstahl in die Gemeinschaft würden einen Vorbehalt 
nicht rechtfertigen. 

Die österreichische Seite unterstrich neuerlich die Not­
wendigkeit eines gleichzeitigen Inkrafttretens der Zollsenkung 

für die EGKS-Produkte mit den anderen industriell-gewerblichen 

Waren im Interesse der österreichischen Stahlindustrie, zur Ver­

meidung von Schwierigkeiten der nachverarbeitenden InJustrien 
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und im Hinblick auf eine wirtschaftliche Ausgewogenheit der 
Interimslösung für die gesamte Geltungsdauer. Eine Verzöge­
rung der Zollsenkung für Stahl würde überdies die Frage einer 

Decalage für Stahlfolgeprodukte aufwerfen. 
Der Delegation der EG wurden schließlich die bereits 

in der ersten Verhandlungsrunde angeführten Gründe für eine 

einmalige Zollsenkung von 30 % (nicht zweimal 15 %) in Er­
innerung gerufen. 

Die österreichische Delegation hat somit zu den noch 
offenen bedeutenden Fragen (Landwirtschaft, Papier, Edel­
stahl, Zollsenkung in einem Zug) ihren Standpunkt sowie die 
Argumente hiefür erneut dargelegt; von Seite der Gemeinschaft 
konnten hiezu keine neuen Argumente angeführt werden. Die EG­

Delegation erklärte sich bereit, die diesbezüglichen öster­
reichischen Anliegen in ihren nach Abschluß der zweiten Ver­
handlu..l1gsrunde vorzulegenden Bericht an den Ministerrat auf­
zunehmen. 

Die östert-eichische Delegation beantragte in dieser 
zweiten Verhandlungsrunde die Ergänzung des Verhandlungs­
mandates der Europäischen Gemeinschaften und zwar sowohl 
hinsichtlich der Zollreduktion in einer Etappe zu 30 % , 
wie auch betreffend die Vorbehalte der Gemeinschaft für 
Papier,Eappe und Edelstahl. Der Zeitpunkt hiefür schien 
bei dieser Verhandlungsrunde gegeben, zumal die "Leitlinien" 

für ein Globalabkommen zwischen Österreich und der Gemein­
schaft erst nach dem Sommer 1971 erkennbar sein werden. 
In der Zwischenzeit können im Wege der üblichen Kontakte 
zwischen der Österreichischen Mission in Brüssel und der 

EG-Kommission weitere Abklärungen in der Frage der Formu­
lierungsvorschläge eines Interimsabkommens erfolgen (Ab­
grenzung des Landwirtschaftssektors, Schutzklauseln etc.). 
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3. G lob all ö s u n g 

f-'Unistertreffen am 10. November 1970 

Am 10. November 1970 trafen auf Ministerebene Österreich 
und die EG in Brtissel zusammen, um im Sinne des Punktes 14 des 

Haager SChlußkomrnuniques (Anlage 2) die Erkundungsgespräche über 

das künftige Verhältnis Österreichs mit den EG zu eröffnen. Die 

österreichische Bundesregierung wurde d~ch den Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten, Dr. R., Kirchschläger, vertreten. 

Die Mitgliedstaaten der EG waren gleichfalls zumeist auf Minister­

ebene vertreten; ihr Sprecher war df3r damalige Präsident des EG­
Ministerrates, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, 
Scheel. 

Minister Scheel legte eingangs die Ansichten der Gemein­

in der Frage der Erwei terlL1g und deren Auswirkungen auf 
diejenigen Mitgliedsländer der EFTA dar, die einen Beitritt zu 

den EG nicht beantrcgt haben,und verwies auf Punkt 14 des H3.ager 

Schlußkommuniques (Anlage 5). Er betonte in diesem Zusammenhang, .1. 
daß bei einer künftigen Lösung 

die autonome Entscheidungsbefugnis, die gemeinsame Politik, 

das reibungslose Funktionieren und die Entwicklungsaussich­

ten der erweiterten Gemeinschaft in vollem Umfang gewahrt 

Keiben müssen; 

-' den EG die Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtlmgen, 

insbesondere im Rahmen des GATT, ermöglicht werden müsse 
und schließlich 

keine neuen Hemmnisse für den innereuropäischen Handelsver­

kehr entstehen sollen. 
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Anschließend trug Bundesminis-r.er Dr. Kirchschläger 

ram~ns der Bundesregierung nach einem kurzen Rückblick auf 
die Entwicklung der Beziehungen Österreichs mit den EG seit 

dem Jahre 1961 und einer Darstellung der politischen und 
wirtschaftlichen Position Österreich::> :i.!l Europa die Vor­
stellungen der Bundesregierung zur I. •. ~ilmg der durch die Er­
weiterungsbestrebungen der EG für Österreich entstehenden 

Probleme vor (Anlage 3). 
Minister Scheel schlug daraufhin Erkundungsgespräche . 

zwischen einer österreichi.schen De12gation und der Kommission 
der EG vor; nach deren Abschluß würden die Verhandlungen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt aufgenommen werden. In der Zwischen­
zeit vTÜrden auch die Verhandlungen über ein Interimsabkommen 

geführt werden. 

Erste Runde der Erklmdungsgespräche auf Beamten­
ebene (5. Jänner 1971)_ 

Die erste Runde der exploratorischen Gespräche im Hin­
b~lck auf den Abschluß eines Globalabkommens zwischen Öster-. 

reich und den Europäischen Gemeinschaften fand am 5. Jänner 
1971 in Brüssel statt. Die Delegation Österreichs wurde von 
Botschafter Dr. Marquet geleitet, jene der EG-Kommission stand 

u.l1.ter dem Vorsitz von Generaldirektor Hellenstein. 
Einleitend bezog sich die EG-De1egation auf Punkt 14 

des Haager,Sch1ußkomrnuniques und wiederholte die vom Präsiden­

ten des Ministerrates der EG, Scheel, am 10. November 1970 an­
geführten Richtlinien für die Gespräche. 

Die EG-Delegation stellte fest, daß die Gemeinschaft, 

von den erwähnten Richtlinien abgesehen, ihre Haltung für ein 
Abkommen mit Österreich noch nicht definiert habe. Sie sei da­
her vom Rat beauftragt, mit Österreich ebenso wie mit den an­
deren EFTA-Staaten, die einen Beitritt nicht anstreben, unvor­
'eingenommen eine angemessene Lösung für eine Regelung der wirt-
schaftlichen Beziehungen zu erkunden, die für diese sechs EFTA­
Staaten gemeinsam oder allenfalls voneinander abweichend ange­
wendet werden könnte. 
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Anschließend erläuterte die österreichische Delegation 

verschiedene, in der Erklärung der BUndesregierung vom 10.No-

vember 1970 enthaltene Gesichtspunkte (Anlage 6). .1. 
In der Folge wurden Fragen der EG-Delegation zu einigen 

Details der österreichischen Erklärung vom 10. November 1970 

(Suspendierung, Kündigung, Meistbegünstigung, Konjunktur- und 

VJährungspolitik)von der österreichischen DclegatiD.n entspre­

chend dem Stand der österreichischen und internation,llen l\cchts­

lage beantvlOrtet. 

Die österreichische Delegation präzisierte sodann ihre 

Vorstellungen betreffend die spätere Herstellung eines Waren­

freiverkehrs auf dem Landwirtschaftssektor und erklärte die 

während einer Übergangszeit vorzusehenden Haßnahrnen, durch wl~l­

che der gegensei tige 'darenverkehr mit landwirtschaftlichen Er­

zeugnissen bis zur Herstellung des 'darenfreiverkehrs erloicbtert 

bzw. intensiviert werden sollte. In ciiesem Zusammenhang konnte 
auf die Arbeiten, die in den letzten 'Jahren im H_ahm\:~n derl)emij·­

hungen um handelspolitische Erleichterungen anltißlich der Kon­

taktgespräche mit der Kommission der }<~G geleistet wurden, hingl'­

wiesen werden. 

Im weiteren Verlauf der Gespräche stellte die EG-Deler~;j­

tion eine Anzahl von Fragen betreffend österreichi.sche l\echts­

und Verwaltungsvorschriften, statistische Daten und die Handha­

bung des Außenhandelsregimes (z.B. Zoll- und Steuerrecht, Maß­
nahmen geg.en Niedrigpreise infuhren , Textilwirtschaft, N iede ['-

lassungsrecht, Zweigniederlassungen ausländischer G88811schaftcn 

sowie Holdings, Umsatzsteuer, Verkehr, Arzneimittel usw.l. 
Die österreichische Delegation war in der Lage, zu einer 

großen'Anzahl der vorstehenden Fragen bereits ausführliche Auf­

klärungen zu geben, ergänzende Antvvorten erfolgten schriJ'tli.ch 

im Nachhinein. 
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Zweite Runde der Erkundungsgespräche auf Beamten­

ebene (16. bis 19. März 1971) 

Einer Plenarsitzung der beiden Delegationen run 19.März 

1971 gingen an den Vortagen folgende Arbeitsgruppensitzungen 

voraus: 

Landwirtschaft (16. März 1971) 
Warenverkehr (17. März 1971) 
Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr (18.März; 1971). 

In der Arbeitsgruppe Landwirtschaft erläuterte die öster­

reichische Seite ihre Vorstellungen betreffend einen "Waren.frei­

verkehr auf dem landwirtschaftlichen Sektor". 
Das Ziel des Abkommens müsse sein, nach einer Übergangs­

frist, die von Produkt zu Produkt verschieden wäre, für Agrarpro­

dukte einen Viarenfreiverkehr herzustellen, bei dem Abschöpfungen 

und Erstattungen auf die zwischen d'en beiden Vertragspartnern be­

stehenden tatsächlichen Preisunterschiede beschränkt würden. Auch 

Zölle und mengenmäßige Beschränkungen wären soweit abzubauen, als 

sie nicht zum Ausgleich von bestehenden Preisunterschieden dienen. 
Beide Vertragspartner \vürden in elem von Österreich vorgeschlagenen 

System sowohl bei d er Feststellung von Preisen als auch 1)ei 

sonstigen agrarpolitischen Entscheidungen unabhängig sein. 
Auf Grund der Verschiedenartigkeit der landwirtschaftlichen 

Produkte und der damit verbundenen spezifischen Probleme wird es 
l 

not\>lendig sein, eine produkteweise Prüfung durchzuführen und eyen-

tuell unterschiedliche Lösungen in Betracht zu ziehen. Desgleichen 

wird es analog zu den von den EG-MArktordnungen vorgesehenen spe­

ziellen Schutzklauseln zur Stabilisierung der r.12..rkte notwendig 

sein, auch im künftigen Abkommen entsprechende Schutzklauseln vor­

zusehen, um 'dettbewerbsverzerrungen und Verkehrsverlagerungen auf 

Grund von Importen verhindern zu können. 

In einer ersten Phase, die mit Inkrafttreten des Abkommens 

einsetzt, sollen Agrarprodukte, die noch festzulegen wären, be­

rei ts nach diesem System behande It .. "erden. 

Das oben dargestellte SystemeinesPreisausgleichs würde 

auch für den Eohstoffanteil der landwirtschaftlichen Verarbei­

tungsprodukte gelten. 
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Der österreichischen Porderung nach Auf'rechterhaltung 

eines bestimmten Selbstversorgungsgrades aus Gründen der 
immerwährenden Neutralität und nach der r1öglichkeit für 30n­

dermaßnahmen aus regionalpolitischen Gründen wäre im Abkom­

menEechnung zu tragen. 
Im Zusammenhang mit den österreichischen Darlegungen 

betreffend die Lösung der Agrarfrage wies die EG-Delegation 

darauf hin, daß, wie immer das System gestaltet sein würde, 
jedenfalls eine gegenseitige Handelspräferenz erzielt werden 
müsse. 

In der Arbeitsgruppe Warenverkehr, in der insbesondere 

das Problem der Verhinderung von Verkehrsverlagerungen behan­
delt wurde, schlug die österreichische Seite die gegenseitige 
Anv!endung einen entsprechenden Ursprungssystems vor. Nach 

einer längeren Diskussion über die Art des Ursprungssystems 
erklärte sich die österreichische Delegation schließlich 
bereit, die von den EG gegenüber den assoziierten Staaten 

'derze:C:r-angewaucCfe"--Ur-s-prUngsregelung---C:faunde-System), :;orbe­

haltlieh erforderlicher Adaptierungen, die noch studiert werden 
müssen, als Arbeitshypothese zu akzeptieren. 

Hinsichtlich der Fragen des Transportsektors, des Nie­

derlassungs- und Dienstleistungsrechtes, der Arbeitskräfte 
sowie des Kapi tal- und ',vährungssektors vertrat die österrei­
chische Seite die Auffassung, daß die tatsächlichen und recht­

lichen Verhältnisse in Österreich auf diesen Gebieten einer 
Verwirklichung des Warenfreiverkehrs nicht entgegenstünden. 
Aus einem Meinungsaustausch über die in Vorbereitung befind­

liche, \Virtschafts- und #ährungsunion der Gemeinschaft ging 

hervor, daß diese nicht ohne Einfluß auf jene Staaten sein 
wird, die mit den EG in intensivem Warenaustausch stehen. Ein 

spezieller Informationsaustausch sei daher für dieseSta.aten 

von besonderem Interesse. 

In der am 19. März 1971 zum ''Abschluf3 die ser Runde der 
exploratorischen Gespräche stattgefundenen Plenarsitzung wie­

d,erhol te die ös terreich1Sllhe Delegat ion ihren schon in J t:~r 

vorangegangenen Arbeitsgruppensitzung dargelegten Standpunkt, 
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daß sie im Hinblick auf die bedeutenden österreichischen 
Exportinteressen auf den Einschluß von Papier in das Ab­
korrnnen bestehen müsse. Sr'itens der J~G-Delegation wurde 
dazu erklärt, daß diese Frage nicht isoliert, sondern nur 
im Zus~lmmenhang mit der ErvJei terung der GemeinschaJt gelöst 
werden könne. 

Weiters stellte die EG-Delegation die Frage, ob 
Österreich-anstatt des von ihm vorgeschlagenen Ursprungs­
systems und unter Ausschluß einer Zollunionslösung - noch 

:mdere Möglichkeiten, wie z.B. freiwillige autonome Annä­
herung seines Zolltarifes an den Gemeinsamen Außenzoll der 
EG, zur Vermeidung von Verkehrsverlagerungen sehe. Die öster­
reichische Delegation bemerkte hiezu, daß eine autonome An­
näherung de facto die Aufrechterhaltung des einmal geschaf­
fenen Zustandes der Harmonisierung implizieren würde. Dies 
vrUrde eine Einschränkung der Autonomie bedeuten, die sich 

Österreich im Bereich der Handels- und Zollpolitik als Vor­
aussetzung seiner Neutralitätspolitik vorbehalten muß. 

Seitens der EG-Delegation wurde hiezu bemerkt, daß eine 
autonome Annäherung des österreichischen Zolltarifs an den Ge­
meinsamen Zolltarif der Gemeinschaft die Ausübung einer selb­
ständigen Handels- und Zollpolitik nicht verhindern würde, 
allerdings ,müßten die hiedurch u..'1ter Umständen entstehenden 
Zolldisparitäten durch ein System von Ausgleichsabgaben ent­
sprechend dem seinerzeit in der OEEC diskutierten Carli-Plan 

ausgeglichen werden. 
Die österreichische Delegation erklärte dazu, daß sie 

eine derartige Lösung als u..'1günstig ansehen müsse, da dies, 
abgesehen vom beachtlichen Verwaltungsaufwand, eine wirtschafts­
hemmende Beschränkung des Vlarenfreiverkehrs auf dem industriell­
gewerblichen Sektor mit sich brächte. Das Problem der Handels­
verzerrungen wäre nach österreichischer Auffassung zweifellos 

am zweckmäßigsten durch das von Österreich vorgeschlagene Ur-

sprungssystem zu lösen. des 
Zur Frage einer kumulativen \Virkung/von Österreich ange­

strebten Ursprungssystems gab die Delegation der Kommission zu­
erkennen, daß die Anerkennung ursprungsbegründender Vorgänge, 
die nur zu einem Teil in Österreich.~ zum anderen Teil aber in 

einem anderen nicht-beitretenden EFTA-Staat erfolgt sind, mit 
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ihre-"' Vorstellung betreffend den künftigen Vertrag schwer 

vereinbar sei.. Dies deshalb, weil dies ein multilaterales 
System zwischen den EG und den anderen nicht-beitretenden 

EFTA-Staaten bedinge, woran aber aus verschiedenen Gründen 

derzeit nicht gedacht werde. 
In der Institutionsfrage entwickelte die ~sterrei­

chisehe Delegation ein Denkmodell, welches von dem Grund-

satz ausgeht, daß die Verwaltung des Globalabkommens so ein­

fach wie mBglich gestaltet werden soll. Zu diesem Zweck 
wäre eine Gemischte Kommission vorzusehen, die sich paritä­

tisch zusammensetzt und periodisch bzw. auf Verlangen einer 

der beiden Vertragsparteien zusammentritt. Zu ihren Aufgaben 

gehörten vor allem die Überwachung der Durchführung des Ab­
kommens sowie Initiativen zum Ausbau der Zusammenarbeit. Bei 

Nichteinigung in der Gemischten Ko~ission kBnnte ein Schieds­
gericht vorgesehen werden. 

BeideDelegationen waren sich darüber einig, daß die 

Aufgaben der Gemischten Kommission im Abkommen klar umschrie­

ben werden müssen. Die EG-Delegation äußerte jedoch an der 
Zweckmäßigkeit einer Schiedsgerichtsbarkeit Zweifel. 

Die beiden Delegationen stellten abschließend fest, daß 

nunmehr die Phase der exploratorischen Gespräche im wesentli­

chen abgeschlossen sei. 

Hinsichtlich der künftigen Vorgangsweise wurde seitens 

der EG-Delegation ein weiteres Zusammentreffen zu einem noch 

zu bestimmenden Zeitpunkt in kleinerem Kreis vorgeschlagen. 
Österreichischerseits wurde dieser Vorscl~g angenommen. Es er­

scheint nicht ausgeschlossen, daß dieses weitere Treffen schon 

in den nächsten Monaten stattfindet und der Bericht der EG­
Kommission an den Rat betreffend das Ergebnis der Erkundungs­

gespräche roi t Österreich und den anderen EF'1A-Staaten, die keinen 

Beitritt zu den EG anstreben, somit noch vor den SOI~~erferien 

fertiggestellt werden kann. Allerdings besteht kein Zweifel 

darüber, daß die Frage der künftigen Verhandlungen mit den Nicht­

beitrittskandidaten im weitesten Maße vom Verlauf und dem Ergeb­

nis der Verhandlungen abhängen wird, welche gegenwärtig zwischen 

den EG und den Beitrittswerbern stattfinden. 
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111. ANDERE GEBIETE EINER EUROIJAISCHEN ZUSAlvJNEN-

ARBEIT 

1. Wissenschaftlich-technische J?orschung 

Im September 1970 hat der Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie auf Grund einer Einladung des Prä­

sidenten des Ministerrates der EG namens der Bundesregie­

rung das Interesse zur Teilnahme an einer Zusammenarbeit 

der e,uropäischen Staaten auf verschiedenen Gebieten der 

wissenschaftlich-technischen Forschung bestätigt und die 

weitere JVIitarbeit Österreichs an den in ersten Kontakten auf 

Beamtenebene ausgewählten sieben Themen, u.zw. Informatik, 

}'ernIl1eldewesen, Neue Verkehrsmittel, Metallurgie, Umwel tbe­

lästigungen, Heteorologie/Ozeanographie und Europäisches 

l'~eteorologisches Rechenzentrum zugesagt. Die Untersuchungs­
ergebnisse bilden die Grundlage für Übereinkommensentwürfe, 

die die Einzelheiten für die ulrchführung der insgesamt aus­

gewählten 16 Aktionen festlegen. 

An die set Zusammenarbe i t nahmen. von Anfang an neben den 

sech~ EG-Mi tgliedstaaten und Österr,eich noch Großbritannien, 

die Schweiz, Schweden, Dänemark, Norwegen, Spanien, Portugal 

und Irland teilo Seit kurzem beteiligen sich auch Griechenland, 

die Tiu'kei und Jugoslav.rien daran; Finnland hat sein Interesse 

angemeldet. 

Die Untersuchungen auf den oben erwähnten G2bi.eten werden 

von Sachverständigen durchgeführt, die ihrerseits zur Ausarbei­
tung des technischen Inhaltes, der Ausführungsmodalitäten der 

einzelnen Projekte sowie einer tJ'oersicht d.er voraussichtlichen 

Kosten Untergruppen eingesetzt haben. JvUt Ausnahme der Gruppe 
ltNeue Verkehrsmittel" beteiligte sich. Österreich bisher an den 

Arbeiten in allen Sachverständigengruppen, sowie in einigen Un­

tergruppen. Die Möglichkeit einer Mi,tarbei t in der Sachverst~in­

digengruppe '!Neue Verkehrsmi ttel" wi--rd gegenwürtig ge!)l'üft. 
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Zur Koordinierung der laufenden Arbeiten wurde ein Aus­

schuß Hoher Beamter eingesetzt, der sich aus Vertretern der 
Staaten, die in allen oder einem Teil der Sachverständigen­
gruppen mitarbeiten, zusammensetzt, und unter anderem die Auf­

gabe hat, 

- den Sachverständigengruppen Richtlinien für die Durch­

führung ihrer Arbeiten zu erteilen, 

- alle Fragen von gemeinsamem Interesse, die bei der 
Durchführung der beschlossenen Naßnalunen und Pro­
jekte auftreten, zu prüfen, 

- die weitere Vorgangsweise für die laufenden Arbeiten 

zu bestimmen und 

- die Beratungen der zuständigen Minister der beteilig­

ten Staaten über alle ihnen zur Prüfung vorgelegten 

Fragen vorzubereiten. 

Gegenwärtig arbeiten die Sachverständigengruppen daran, 

ihre Berichte für den Ausschuß Hoher Berunter fertigzustellen. 
Es kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die 

grurd3ätzlich yorgesehene Konferenz der zuständigen I'ünister der 

beteiligten Staaten, die den weiteren Fortgang der Arbeiten an 
den einzelnen Aktionen zu bestimmen haben wird, wie in Aussicht 

genommen, im Herbst 1971 stattfinden kann. 

Österreich unterstützt durch seine aktive Hitarbeit in 
den Sachverständigengruppen und Untergruppen sowie im Ausschufj 
Hoher Beamter alle Bestrebungen einer europäischen Zusammenar­

beit auf wissenschaftlich-technischem Gebiet. 
Analogja\tn oben angeführten Sachverständigengruppen wur­

den vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie Ar­

beitskreise eingesetzt, welche dieses Bundesministerium bei der 

Prüfung der 1'1öglichkei ten für eine Ni tarbei t Österreichs an den 
einzelnen Aktionen sowie bei der Vorbereitung der Verrlandlungen 
unterstützen. 

Das grurrlsiitzliche Interesse psterreichs an einer engen 
Zusammenarbeit der europäischen Länder auf dem Gebiet der 1,.fis­
senschaftlich-technischen Forschung wurde auch anläSnich der 
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Er15ffnung der explora torischen Gespräche über den A bsehlui3 

eines Globalabkommens zwischen den EG und Österreich am 

10. November 1970 von Bundesminister Dr.KirchschUi,ger zum 

Ausdruck gebracht (Anlage 3). Anknüpfend darml ~~rde bei .1. 
den am 19. März 1971 stattgefundenen Erkundungsgesprächen 

auf Beamtenebene über ein Globalabkommen zw~schen den EG und 

Österreich von österreichischer Seite das Interesse an einer 
I 

Zusammenarbeit mit den EG auf diesem Gebiet neuerlich unter-

strichen. 

'). Übereinkommen über ein ~opäisChes Patenterteilungsverfahren 

In der Gemeinschaft erkannte man bald, daß im Gemein­
samen l\'iarkt nicht sechs verschiedene Patentsysteme ohne Be­

hinderung des freien Warenverkehrs aufrechterhalten werden 

können. Aus diesem Grunde wurde die Schaffung eines einheitli­

chen Patentrechtes angeregt; dementsprechend erarbeiteten Pa­

tentexperten der Sechs bereits 1962 einen Konventionsent .... rurf 

über ein Europäisches Patentrecht. Dieser Entlrurf bildete ein 

vollständiges System für die Gewährung eines einheitlichen 

europäischen Patentes. Die Arbeiten führten allerdings nicht 

zurrl Abschluß eines entsprechenden Abkonunens. Eine 1965 aUGgc­

arbeitete neue Fassung baute weitgehend auf dem seinerzeitigen 

Ent'.\iu.rf auf, kam aber über ,die Sachverständigenebene gleiehfallG 
nicht hinaus. 

Die Arbeiten an einem europäischen Patentrecht wurdtm 

erst auf Grund einer Entscheidung des EG-Ministerrates vom 3. 
März 1969 und zwar diesmal unter Teilnahme~ einer Reihe von 

Nicht-EG-Staaten, darunter Österreich, wieder aufgenommen. Da­

nach soll das künftige europäische Patentrecht auf 2 D'berein­
kommen beruhen. 

a) ~ün erstes Übereinkc'r:unen iibey'einkcmrren i:ber ein l'~nro9ii-

isches Patenterteilungsverfahl'en - siebt die iichat'T\:ng 
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eines Verfahrens zur Erteilung europäischer Patente sowie die 
Errichtung eines Europäischen Patentamtes vor. An seiner Aus­
arbeitung nelunen außer den EG-I1itgliedstaaten und Österr€ich 
zehn weitere europäische Staaten teil. 

Österreich hat die von der Gemeinschaft ausgehende Ein­

ladung für eine Zusammenarbeit auf dem Patentsektor angenonunen, 
weil durch die Schaffung eines europäischen Patenterteilungsver­
fahrens mittels eines einzigen Erteilungsaktes in allen Teil­
nerunerstaaten des Abkommens Rechtsschutz gewährt und damit die 
Erlangung des Patentschutzes im europäischen Raum erleichtert 
würde. Überdies begrüßte Österreich diese Initiative, da sich 
durch einen erfolgreichen Abschluß dieser Verhandlungen auch 
ein \'leg für die Hegelung anderer konkreter Fragen zwischen den 
EG und Drittstaaten abzeichnen könnte. 

Eine Regierungskonferenz der 'beteiligten Staaten, die erst­
mals am 21. Mai 1969 in Brüssel tagte, hat anläßlich ihrer zwei­
ten und dritten Tagung im Jänner bzw.April 1970 in Luxemburg 
die Veröffentlichung des ersten "Vorentwurfes eines Übereinkom­
mens über ein Europäisches Patenterteilungsverfahren" [)8schlos­
sen. Der Übereinkommensentwurf ist bereits auf den "Vertrag 
über die Internationale Zusarmnenarbeit auf dem Gebiet des Pa­
tentwesens" (peT) vom 19. Juni 1970 abgestimmt. der auf welt­

weiter Ebene eine Vereinfachung des Patentanmeldungsverfahrens 
herbeiführen soll. Das Übereinkommen über das Europäische Patent­
erte:i.lungsveiI'alirensOlli'ür'a-en· europ'ä.ischen Raum im VergIeich 
zum peT eine umfassendere Regelung bringen, die in der Ertei-
lung eines europäischen Patentes besteht. Von dem Überein-
kommen werden ferner Impulse zu verstärkter Vereinheitlichung 
des materiellen Patentrechtes der europäischen Staaten ausgehen. 

Hinsichtliche des Patentanmeldungsverfahrens werden sich 
die Systeme des peT und des Europäischen Übereinkommens ergän­
zen und die Erlangung eines Patentschutzes in einer Mehrzahl von 
Staaten begünstigen. Im Gegensatz zum Gemeinschaftspatent (siehe 

(b)unten) wird das Übereinkommen über das 1'uropäische Patentertei­
lungsverfahren kein Patent mit territorial einheitlichem GeltungG­
bereich schaffen, da sich dieses (europäische)Patent'nach seiner 
J<Jrteilung als Bündel nationaler PatEinte darstellt. DicDc::; IJatent 
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gewährt nämlich dieselben Rechte, die nationale Patente in 
den betreffenden Staaten gewähren wtirden. 

Auf Grund der vierten Tagung der Regierungskonferenz 

im April d.J.wird ein zweiter Vorentwurf eines "Überein­
kommens über ein Europäisches Patenterteilungsverfahren" 
erstellt werden. ]\tIit einer abschließenden Konferenz ist nicht 

vor 1972 zu rechnen. 

b) Parallel zu diesen Arbeiten haben Sachverständige der 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ein zweites Übereinkommen 
- das "Übereinkommen über das Europäische Patent" (Gemeinschafts­
patent)-ausgearbeitet, das für die Staaten der BG ein terri­
torial einheitlich~s Patent schaffen soll. 

An diesen Arbeiten beteiligen sich lediglich die Mit­
gliedstaaten der Gemeinschaft. Auch dieser Übereinkommens­
entwurf wurde bereits veröffentlicht und nimmt auf den "Vertrag 
über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens" Rücksicht. 

IV. LÖSUNG SPEZIELLER FRAGEN des HANDELSVERKE&~S zwischen 
ÖSTERREICH und den EG 

Die"österreichische Bundesregierung hat die Bemühungen 
der vorangegangenen Regierungen, mit den EG vorweg Regelungen 
auf verschiedenen Gebieten zwecks Herbeiführung von Erleichte­
rungen für den österreichischen Export zu treffen, fortgesetzt. 

Die Europäischen Gemeinschaften haben seit dem Jahre 1962 

für fast alle Bereiche der landwirtschaftlichen Produktion 
Marktordnungen geschaffen, wobei insbesondere jene betreffend 
Getreide, Milch und Milcherzeugnisse, Rindfleisch, Obst und Ge­
müse, V/ein sowie Eier, Geflügel und Schweinefleisch für Öster­
reich von besonderem Interesse sind. Diese Marktordnungen ent-
halten zum Schutz gegen Störungen des Marktes in der Gemeinschaft 
ein-System von Zöllen und Abschöpfungen. In einigen Fällen sind 
darin auch Möglichkeiten für eine begünstigte Handelsregelung 
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mit anderen Staaten vorgesehen, die sich zur Einhaltung be­
stimmter Bedingungen und Auflagen (meistens bestimmter Min­
destpreise) beim Export in die EG verpflichten. Auch Öster­
reich hat diese Möglichkeiten genützt, um Erleichterungen 
für seine Ausfuhren von Agrarprodukten zu erreichen. 

Am 22. Juli 1970 wurde ein Abkommen betreffend den Ex;,.. 
port von Kühen, deren Fleisch zur Verarbeitung bestimmt ist, 
abgeschlossen, welches - analog einer im Rahmen der Kennedy­
Runde zwischen den EG und Dänemark getroffenen Regelung -
einen zoll- und abschöpfungsbegünstigten Export von zur Ver­
arbeitung bestimmten Kühen ermöglicht. Dieses Abkommen wurde 
mit Wirkung vom 1. April 1971 um drei Jahre verlängert. 

Auf dem Weinsektor hat Österreich in einem am 4.Novem­
ber 1970 abgeschlossenen Abkommen im Zusammenhang mit der 
Vieinmarktordnung der EG die Garantie dafür übernommen, daß bei 
der Ausfuhr von österreichischem Wein in die EG ein bestimmter 
Re:erenzpreis nicht unterschritten wird, wodurch eine Erschwe­
ru..'1g der Weinexporte durch die Erhebung von Ausgleichsabgaben 
in den EG vermieden werden konnte. 

Derzeit ist Österreich bemüht, von den EG die Anerken­
nung der österreichischen Prädikats\<,eine sowie anderer quali­
tati v hochwertiger '!leine als Quali tä tsweine im Sinne der EG­
Bestimmungen zu erreichen, um den Export dieser Weine ausbauen 
zu können. In enßem Zusammenhang damit stehen auch die Bemühun­
gen, für den Export österreichischer Weine mit einem Alkoholge­
halt von über 15 0 in die EG eine Änderung der Bestimmungen der 
EG-Weinmarktordnung, die das Inverkehrbringen derartiger Weine 
verbieten, zu erlangen. 

Weiters wurde bei der EG-Kommission ein Ersuchen auf 
Gleichbehandlung von Alpenkondensmilch in Flaschen und ähnli­
chen Aufmachungen mit Kondensmilch in Dosen gestellt. Damit 
soll der Export österreichischer Kondensmilch in Flaschen, die 

, , I 

derzeit bei der Einfuhr in die EG einem wesentlich höheren 
Zollsatz als solche in Dosen unterliegt, erleichtert werden. 

Auf dem Milchproduktesektor hemüht sich Österreich der­
zeit, die Ausdehnung eines bereits für Tilsiterkäse bestehen­
den Mindestpreisabkommens, durch welches eine spürbare Verrin­
gerung der Einfuhrbelastung in den EG erzielt werden konnte, 

auf östareichischen Butterkäse zu erreichen. 
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Auf dem Industriesektor wurden durch die Ausweitung 
der begünstigten Zollkontingente für bestimmte Stahlerzeug­
nisse (z.B. Coils, Kugellagerstahl und Elektrodenwalzdraht) 
und Rotationspapier die österreichishhen Exportmöglichkeiten 
in den EG-Raum verbessert. 

Auf Grund des Abkommens vom 26. Juli 1957 zwischen 
Österreich und der Gemeinschaft über den Eisenbahn-Durchgangs­
verkehr von Kohle und Stahl durch Österreich finden im Hahmen 
des gemeinsamen Transportausschusses regelmäßig Kontaktge­
spräche statt, \V"elche der Abstimmung der beidersei tigen Inter­
essen dienen. 

III-50 der Beilagen XII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 33 von 77

www.parlament.gv.at



.. 
Anlage 1 

Österreichisches Memorandum vom November 1969 

ii.sterreich wurde in le tzter Zei t im Verl <'\uf' von 

I';rj-irtf'rllngen iih~r sein Vf'rhi"i1 tnis zu den Europ~i."!("hen 

(~ernpin~ch"ften vp.rschied<>ntlich von Hegip.rl\n.~~mitglieden1 

d(~t- ~lit~] if'!ost.aaten empfohlen, s(,lne \vünsch0 bezi.i~lich 

pin~r I~(>~e]unp; .seines Verhiil tni~5es zum Gemeinsamen r--tarkt 

noch vor der .. ,rn ]7. und IR. :-.Iovember ~tattfi.ndenden Gipfel­

konferen7. vorzubringen. Es sieht in dif'ser EmpfehJunp; ein 

·\nzp.;chen daliir, dass seine hesondere Situation seitens der 

1'1it.<diedsti'liltendf'r Gf!mf'ln.<;chaft ""nerkannt \o'ird. 

Dahf'r möchte (}sterreich n0ch vor diesf>r Gipfelkon-

ferenz die ~elf'~enhejt wahrnphmen 9 um den Re~iprun~An opr 

sechs ~1it~liedstao\ten und dAr Kommis~ion p;e,q;eniiher die zu­

versichtl iche En .. artung iHls7.IlSprechen, das"! bei der komml"nd('11 

Konf'r>renz <luch üsterreich, wpl ches auf' (~nlnd seines inter-

na t ion <t 1 e n S t n t \l S - w j e iI nd p r P. S ta a t f> n - )( (> i ne n ß ei tri t t 11/ . -

;llltrilgt hat, aher im Hinblick auf sein(>n traditionellen 1I.~n­

d0IsvI'rl<.f>hr ein(> befriecli.~f"nd(' Hegelung sf'iner wirtsch.,ftJi ch('Tl. 

H~;,.iehlln!!:('n 70\1 den Europiiischen Gem~inschi\ft('n dringend an­

streht, ent~pr('chend ber\icksichti~t wird. 

Österreichi~cherseits h(-!Rtf>ht rier Wunsch, mit den Ge­

ntf'insC'haften in nnchster Zukunft Verhannlun!;en zu fühn~n, die 

.!~cei.<!;n(~t wiiren, Mit.tel und Wege Z\I finden, um den lIandelsvpx'­

kehr 2'.wischp.Tl C;sterreich und den Stailten der Gp.meinschaC1.('1l 

von den derzeit bestehenden Hindf'rni!'!sen Z1) hefreien. 
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Anlage c 

AUSZUG AUS DEM SCHLUSSKOMf;llJNIQUE 

DER KONFERENZ DER STAATS- UND REGIERUNGSCHEFS DER EG-rUTGLIEDSTAATEN 

Vm1 1. und 2. DEZEr-rnER 1969 IN Dmr HAAG 

1. Die Staats- bzw. Regierungschefs und die Außenminister ,1er 
E'ifG-Hi tgliedstaaten kamen auf französische Initiative und auf 

Einladung der niederländischen Regierung am 1. und 2.12.1969 in 
Den Haag zusammen. Am zweiten Tage ". .... urde die Kommis:.üon der 
Europäischen Gemeinschaften zur Teilnahme an den Arbeiten der 
Konferenz eingeladen. 

2. Angesichts des bevorstehenden. Eintritts in die Endphase 

des Gemeinsamen Jl1arktes vertraten sie die Auffassung, es sei 
Pflicht der Träger der höchsten politischen Verantwortung in 

den Mitgliedstaaten, über die bisherige Leistung Rechenschaft 

zu geben, ihre Entschlossenheit zur Fortsetzung dieses Werkes 
zu bekunden und die Leitlinien für die Zukunft abzustecken. 

13. Sie bekräftigen ihre Übereinstimmung hinsichtlich des 
Grundsatzes der Erweiterung der Gemeinschaft, wie sie in Art. 
237 des "Romvertrages"vorgesehen ist. 

Soweit die beitrittswilligen Staaten die Verträge und 

deren politische Zielsetzung, das seit Vertragsbeginn einge­
tretene Folgerecht und die hinsichtlich des Ausbaues getroffenen 

Optionen akzeptieren, haben die Sts.ats- bzw. Regierungschefs der 

Eröffnung von Verhandlungen zwischen der Gemeinschaft unj den 
1:eitrittswilligen Staaten zugestimmt. 

Sie "laren sich einig daß die für die Erarbei tune; einer 
gemeinsamen Verhandl ungs1)as is lmerläßlichen Vorbere i tungen inner­

halb nützlichster und kür'zes"!;er Frist durchgeführt \":crden könn<u 
diese Vorbereitungen sollen nach übereinstimmender Aufra~j~~mng in 

, 
sehr positivem Geist getroffen wer:en. 

1,1. Sobald die Verhandlungen mit den bei tri tts\vilLLgen St:l:ücn 

eröffnet sind, 'darlen mit den anderen EHTA-Mi tgliedsta8.ten, die 
diesen "'1L'1sch s.~.lBern, Gespräche :j1)p.r ihr VerhEil tnis zur m.'G einge­

leitet. 
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Anlage 3 

, . .. . 

Text der österreichischen Erklärung vom lO.November 1970 

Herr Präsident! 

~rlauben Sie, daß ich Ihnen für die freundlichen 

"wvorte der Begrüßung ,die Sie soeben an die österreichische 
.. ····7··---·- r···· .... . ............ _ ... _ ........ - ...... _......... . __ ............... _..... . 

Delegation gericht~t haben, ßanke. Sie werden gewiß verstehen, 

daß ich in diesem Augenblick an den Zeitpunkt zurückdenke, in 

dem - vor mehr als 8 Jahren - eine ästerreichische Regierungs­

delegation unter Leitung des damaligen Bundesministers für 

Ausw~rtige Angelegenheiten und nunmehrigen Bundeskanzlers 

Dr. Bruno KREISh'Y zum ersten Mal Gelegenheit hatte, vor dem 

Rat ihre Vorstellungen über die künftige Gestaltung der 

Wirtschaftsbeziehunge~ Österreichs zur Europäischen Wirt­

schaftsgemeinschaft darzulegen. 

Österreich hat damals auf seine jahrhundertealten 

traditionellen Beziehungen zu den Staaten der EWG verwiesen 

und die tiberzeugung ge~ußert, daß mit Hilfe einer Politik 

des Verständnisses und der Freundschaft eine dauerhafte 

wirtschaftliche Verbindung mit dem Gemeinsamen Markt gefun­

den werden wird. 

Wir haben das Ziel, das wir uns damit gesteckt 

hatten, in der Folge nicht erreicht. Es lag zweifellos 

nicht an Österreich. Die Zeit war vielleicht noch nicht 

reif. 

Die seit 1961 auf beiden Seiten und auch ge­

meinsam unternommenen Bemühungen Österreichs und der 

Gemeinschaft haben uns zwar nlcht den angestrebten 

Vertrag gebracht, jedoch die Kenntnis von den Problemen des 
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Gesprächpartners vertieft und manche Frage geklärt. 
Österreich und die Gemeinschaft haben in diesen Jahren 

auch eine Reihe von Vereinbarungen ~ur Regelung einzelner 
wirtschaftlicher Fragen geschlossen. Ich nenne hier zum 
Beispiel das Abkommen über die Ausfuhr von Verarbeitungs­
rindern. Desgleichen haben sich die Abkommen zwischen Öster­
reich und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
bewährt und eine enge Zusammenarbeit ermöglicht. Eine erfreu­
liche Entwicklung nehmen auch die - in grös.serem Rahmen -
gemeinsam durchgeführten Arbeiten auf dem Patentsektor sowie 
jene zur Verstärkung der wissenschaftlichen und technischen 
Zusammenarbeit. 

Es entsprach auch dieser Tendenz zur wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit, dass Österreich und die Gemeinschaft wäh­
rend der letzten Jahre in einer Reihe von Fragen, die in 
internationalen Organisationen zur Debatte standen, ihre 
beiderseitigen Standpunkt so weit wie möglich berücksichtigt 
haben. 

Die Österreichische Bundesregierung ist dessen unge­
achtet aber der Ansicht, dass in den letzten 10 Jahren -
vor allem hinsichtlich umfassender Lösungen - nicht jene 
Fortschritte in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ge­
macht wurden, die auf Grund der vorangegangenen so viel­
versprechenden und erfolgreichen Jahre 1950 bis 1960 zu 
erwarten gewesen wären. 

Umsomehr begrüsst die Bundesregierung die von den 
Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaf­
ten in Den Haag erklärte Bereitschaft, den Gemeinschaften 

durch den Beitritt weiterer Mitglieder neue wirtschaftli­
che und technische Dimensionen zu geben und darüber hinaus 
auch besondere Beziehungen mit anderen europäischen Staaten, 

die diesen Wunsch geäussert haben, anzustreben. 
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Wir freuen uns über diesen Entschluss, der die in­
nere Stärke bezeugt, welche die Europäischen Gemeinschaf­
ten am Ende ihrer Übergangszeit gewonnen haben, und mit 
welcher sie - im Bewusstsein ihres Teiles der Verantwor­
tung für die künftige Gestaltung des Kontine~ts - in die 
Phase ihrer Vollendung eingetreten sind • 

. Die Österreichische Bundesregierung hat die in Aus­
führung der Haager Beschlüsse an sie ergangene Einladung, 
vor dem Rat der Europäischen Gemeinschaften ihre nunmehri­
gen Vorstellungen über das· künftige Verhältnis Österreichs 
zu den Europäischen Gemeinschaften darzulegen, gerne an­
genommen. Wir hoffen, dass mit unserem heutigen Zusammen­
treffen und den Gesprächen mit den anderen neutralen EFTA­
Staaten eine entscheidende Phase in den langwierigen An­
strengungen, die europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit 
voranzutreiben, eingeleitet wird. 

An der Entschlossenheit Österreichs, seinen Beitrag 
zu einem Erfolg dieser Bemühungen zu leisten, wird es nicht 
fehlen. 

Ich darf daran erinnern, dass sich Österreich seit 
dem Zweiten Weltkrieg und auch in der Zeit, als es noch 

von fremden Truppen besetzt war, stets zur Idee der euro­
päischen Zusammenarbeit bekannt hat. Es hat gemeinsam mit 

anderen europäischen Staaten am Marshallplan, der OEOE und 
der OODE teilgenommen und ist 1956 - bald nach der Wiederher­
stellung seiner vollen Souveränität - dem Europarat beigetreten. 
Es hat sich mit grossem Interesse an den Vorpereitungen für 
die Schaffung einer Grossen Europäischen Freihandelszone be­
teiligt und nach dem Scheitern dieser Bemühungen an der 

Gründung und der Verwirklichung der Europäischen F:r'ei­
handelszone mitgewirkt; beides in der Erwartung, damit 
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Wege zur Schaffung eil" "'f; gesamteuropäis.:hen J'!~',Tl',::tes zu 
beschreiten. 

ID~ diesem Sinne he,t ÖSe,;:' ,;,rsic:-, auch -'::)1', allem An­

fang an die Gründung de.i.' E1;';'opälscheh Wirts'~'-h.aftsgemein­
schaft begrüs~ ,. '.-md deren z,~n;.:rale Bedeu'(:,'Lmg für die euro­
päische Zukunft illl allgemeJ;le:1 und für die Dynamisierung 
der europäischen Wirtschaft i.m besonderen anerkannt. So­
wohl sein Antrag von 1961 und die Verhandlungen mit der 
EWG von 1965 bis 1967, als auch seine Bereitschaft, sich 
an den deutsch-französischen Plänen und Handelsarrange­
ments zu beteiligen und zuletzt seine Vorschläge, ein 
interimistisches Abkommen abzuschliessen, zeigen das nie 
unterbrochene aktive Interesse Österreichs, am Integra­
tionsprozess in Europa teilzunehmen. 

Die Beteiligung österreichs an der Entwicklung und 
sm Fortschritt der Zusammenarbeit zwischen den europäi­
schen Staaten, und darunter im besonderen an der Schaf­
fung eines Grossen Europäischen Marktes ist nämlich - wie 
es der damalige Bundeskanzler Dr. KLAUS am 16. März 1967 
vor der Akademie der Wissenschaften in Moskau formulierte -
11 eine unerlässliche Voraussetzung für die Aufrechterhaltung 
der Unabhängigkeit und Freiheit Österreichs. 1I 

Unabhängigkeit und Freiheit ~'d!ld jedoch engstens ver-
ort: 

bunden mit der immerwährenden Neutralität, welche Österreich 
am 26. Oktober 1955 in Form eines Verfassungsgesetzes be­
schlossen und allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
notifiziert hat. Die letzten 15 Jahre haben gezeigt, dass 
die Einhal tung der Verpflichtungen aus {:lern Staatsvertrag 

vom 15. Mai 1955 betreffend die Wiederhe1';otelhmg eines un­
abhängigen und demokratischen Österreichs und die von Öster­
reich als Garantie seiner Unabhängigkeit gewählte immerwäh­
rende Neutralität verlässlj_che Säulen einer Aussenpolitik \vur­
den, die anerkanntermassc' zu:::icherung des Frieden in Europa 
beigetragen haben .. K,r) Abgehen ';on dieser Politik würde die 

-"'"'" Friedensordnung in UUderer.i.1. Raw;l gefährden. Die immerwährende 
Neutralität unseres Landes hat in diesen Jahren gegenüber 
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Ost und West feste Gestalt angenommen und ihm ein 

hohes Nass an politischer Stabilität gesichert. Diese 
Situation ist ein wesentliches Element der immer mehr 
Raum gewinnenden Tendenzen zur Entspannung in Europa 
und als solches auch positiv für eine über ideologische 
Trennungslinien hinausgehende Zusammenarbeit zu bewer­
ten. Die besondere internationale Stellung Österreichs 
ist somit ein Gewinn für jede Art von Zusammenarbeit 
in Europa. 

Aus diesen überlegungen folgt, dass das von uns 
nun angestrebte enge Verhältnis zum Gemeinsamen Markt 

so gestaltet werden muss, dass Österreich auch weiterhin 
in der Lage ist, seinen Verpflichtungen aus der immer­
währenden Neutralität und aus dem Staatsvertrag voll und 
ganz nachzukommen. 

Das beinhaltet - selbstverständlich unter Berück­
s'ichtigung der legitimen wirtschaftlichen Interessen der 
Gemeinschaft - die Abstinenz von gemeinsamen wirtschafts­
politischen Aktionen gegenüber Drittstaaten, wenn sie nicht 
ausschliesslich wirtschaftlich begründet sind; es bedeutet 
ebenso die Freiheit, im eigenen Namen auch die handels­
und zollpolitischen Beziehungen zu dritten Staaten als Teil 
unserer Aussenpolitik zu regeln. Aus dieser Neutralitäts­

politik erfliesst auch die Notwendigkeit, das Abkommen un­
ter bestimmten Modalitäten kündigen zu können; sie macht 

ferner jene Bestimmungen notwendig, die sicherstellen wer­
den, dass Österreich im Kriegsfall oder bei sonstigen be­

waffneten Konflikten sowie bei ernsten internationalen 

Spannungen, die mit der Gefahr eines bewaffneten Konflik­
tes verbunden sind, das Recht hat, die Anwendung einzelner 

l __ ' 
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Bestimmungen sovJie möglicherweise des gesamten Vertrages 
zu suspendieren. 

Bei diesem Besonderheiten handelt es sich nicht 
um irgendwelche mehr oder minder willkürliche öster­
reichische Wünsche, sondern ganz einfach um die Kon­
sequenzen einer Situation, deren Aufrechterhaltung, 
wie ich eben dargelegt habe,im Interesse aller Betei-· 
ligten ist. Die wesentliche A~fgabe der bevorstehenden 
Verhandlungen wird es daher sein, ein Vertragswerk zu 
schaffen, in dem die gemeinsamen wirtschaftlichen Be­
lange und Interessen Österreichs und des Gemeinsamen 
Marktes ebenso Berücksichtigung finden, wie die allge­
mein anerkannte Notwendigkeit, e~nach vielen Widrig­
keiten schliesslich erreichte politische Stapilität in 
diesem Zentralraum Europas aufrecht zu erhalten. 

Lassen Sie mich nun zu den wirtschaftlichen Grün­
den kommen, die für den Abschluss eines Vertrages mit 
den Europäischen Gemeinschaften sprechen. Die Teilnahme 
an der vlirtschaftlichen Integration ist für die Unabhän­
gigkeit Österreichs wünschenswert und notwendig, weil 
die Wirtschaftsentwicklung unserer Zeit die fortschrei­
tende Öffnung der Grenzen zwischen den einzelnennatio­
nalen Volkswirtschaften erfordert. Jedes Land und be­
sonders ein kleines wie Österreich, welches rund ein 
Drittel seines Bruttonationalproduktes in Form von \-/aren 

und Dienstleistungen ausführt, muss daher mehr als je 
zuvor daran interessiert sein, von der dynamischen Wirt­
schaftsentwicklung grösserer Märkte nicht ausgeschlos­
sen zu werden. 

Selbst für grössere Volkswirtschaften als es die öoter­

reichische ist, sind dies Voraussetzungen, um der techni­
schen Entwicklung folgen zu können und zunehmende Produkti-
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vität sowie wirtschaftliches Wachstum sicherzustel­
len; beides Beding4ungen für eine stetige Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensverhältnisse der Bevölkerung. 
Immer'l'J'ährende Neutralität und Staatsvertrag 
sind keine Wegweiser in eine Isolation; vielmehr 
bieten sie durchaus die Möglichlceit aktiv an der wirt­
schaftlichen Integration Europas te~lzunehmen. Der Bei­
tritt Österreichs zur Europäischen Freihandelsassozia­
tion'hat dies bewiesen. 

Folgende Zahlen mögen erläutern, welche Bedeutung 
der Handel mit den Europäischen Gemeinschaften für Öster­
reich gegenwärtig hat und welche Tendenzen er in Bezug 
auf die verschiedenen europäischen Integrationsräume zeigt. 

Nicht weniger als 41 % der österreichischen Gesamt­
ausfuhren gingen im Jahre 1969 in die' sechs Länder der Ge­
meinschaft. Österreich weist damit unter allen Industrie­
staaten den höchsten EWG-Anteil an seinen Warenexporten 
auf. Das Gesetz von der besonderen Intensität des Nachbar­

schaftshandas, dem natürlich auch andere Nachbarstaaten ~er 
Europäischen Gemeinschaft unterliegen, brachte es mit sich, 
dass von den Gesamtausfuhren Österreichs im Jahre 1969 al­
lein 34 % in die angrenzenden Gemeinschaftsländer Italien 
und BRD gingen. Alles in allem nimmt Österreich unter den 
Lieferländern der Gemeinschaft wertmässig den 6. Rang ein. 

Ähnlich ist die Lage bei den Einfuhren nach Österreich, 
von denen im abgelaufenen Jahr 56 % aus der Gemeinschaft ka­
men. Unter den Abnehmerländern der Gemeinschaft bedeutet dies 
für Österreich den 5. Platz. 

Im Jahre 1958 - also noch vordem Wirksamwerden des Ge­
meinsamen Marktes - betrug der Anteil der Gemeinschaft an den 
österreichischen Ausfuhren jedoch noch 50 %. Es fällt schwer, 
in diesem relativen Rückgang der österreichischen Ausfuhren in 
die EWG von 50 % auf 41 %, d.h. um fast ein Fünftel, nicht die 
Konsequenz der Teilung West-Europasin zwei Handelszonen zu 
sehen. 

Im Gegensatz zu den Ausfuhren Österreichs in die Ge­
meinschaft blieb der relative FdG-Anteil an den österrei-
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chischen Einfuhren mit 54 % in 1958 bzw. 57 % in 1959 
und 56 % in 1999 annähernd konstant. Die Ursache dafür 
liegt im sehr unterschiedlichen Export- und Wirtschafts­
potential Österreichs und der Gemeinschaft sowie in der 
Diskrepanz zwischen dem relativen Anteil Österreichs bz\v. 

der Gemeinschaft an den Ges&mteinfuhren des Partners. 

Ebenso wie diese relativen Zahlen zeigen die abso­
luten, welche nachteiligen Folgen die handelspolitische 
Spaltung in Europa für Österreich, besonders den Waren­
verkehr mit seinen traditionellen Absatzmärkten hatte. 

1958 betrug das Defizit des österreichischen Aussen­
handels mit dem Gemeinsamen 1'1arkt 158 11illionen Dollar 
oder fast 36 % unserer EWG-Ausfuhren; 1969 jedoch bereits 
596,3 Millionen Dollar. Das entspricht rund 60 % unserer 
Ausfuhren in die Gemeinschaft. Die Bilanzüberschüsse 
Österreichs gegenüber der EFTA, den osteuropäischen Staa­
ten und den Vereinigten Staaten reichen nicht einmal aus, 
um ein Fünftel des Defizits gegenüber der EWG abzudecken. 

Österreich dankt es einer ausserordentlich günsti­

gen und lang anhaltenden Hochkonjunktur in der Gemein­
schaft, dass diese Werte in nicht noch grösserem Masse 
die Exporterschwernisse für österreichische Waren und 
den Ausschluss der österreichischen Wirtschaft von der 
Dynamik des Gemeinsamen Marktes widerspiegeln. Die Annahme 
ist gerechtfertigt, dass eine Abschwächung dieser Hoch­

konjunktur - die Ergebnisse der Jahre 1966 und 1967 sind 
uns Beweis genug - die Position Österreichs als Lieferant 
der Gemeinschaft weiter beeinträchtigen könnte. Die Ent­

wicklung der Einfuhr und Ausfuhr z\vische'n Österreich und 

der Gemeinschaft würde weiter zu ungunsten Österreichs 
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verlaufen, da die Gemeinschaft ihren Anteil an den Im­
porten Österreichs aus denselben Gründen würde halten 
können wie in den letzten 10 Jahren. 

Die Tendenzen unseres gegenseitigen Handelsverkehrs 
kommen in den von mir angeführten Zahlen klar genug zum 
Ausdruck. Ich will daher davon Abstand nehmen, Ihnen auch 
noch Angaben über die Exportverluste zu machen, welche die 

.österreichische Wirtschaft in den abgelaufenen Jahren in-
I 

folge der Spaltung West-Europas in z,,,ei Integrationsräume 
erlitten hat. 

Diese Verluste trugen dazu bei, dass sich die Hoff­
nung Österreichs, es könnte sich die überdurchschnittli~ 
che Zunahme seinesBruttonationalproduktes bis 1958 in den 
folgenden Jahren fortsetzen und der Abstand des per capita 
Einkommens zu den übrigen westeuropäischen Ländern verrin­
gern,nicht erfüllt hat. 

Wie sehr hingegen der Abbau der Zölle einer Wirt­
schaft, die wie die österreichische stark vom Aussenhan­
deI abhängig ist, bedeutende Entwicklungsimpulse geben 
kann, beweist die Expansion des österreichischen 'vlaren­
verkehrs mit seinen Partnern in der EFTA. 

Zwischen 1959 - dem Jahr vor Inkrafttreten des 

Stockholmer Vertrages - und 1969 steigerte Österreich 
seine Ausfuhren in die EFTA-Staaten und Finnland wert­

mässig um das Fünffacce. Während diese Staaten 1959 le­
diglich 12 % der Gesamtausfuhren Österreichs abnahmen, 

erhöhte sich ihr Anteil auf ca. 26 % im Jahre 1969. Ähn­
lich wuchsen die österreichischen Einfuhren aus der FIN­

EFTA zwischen 1959 und 1969, nämlich um das Vierfache. 

Durch diese Entwicklung konnte das traditionelle 
Defizit österreichs gegenüber diesen hochentwickelten 

Industriestaaten mehr als ausgeglichen werden. 

l. 
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Gelten diese erfreulichen Auswirkungen der Integra­
tion für das Verhältnis österreichs zur E]'TA, so können 
diese umsomehr im Falle einer befriedigenden Regelung 
der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und 
der Gemeinschaft, welche trotz aller Schwierigkeiten un­
ser wichtigster Handelspartner ist, erwartet \<[erden. 

Erst recht träfe dies auf eine Gemeinschaft der 
Zehn zu, die auf der Basis der Zahlen des Jahres 1969 ca. 
51 % der österreichischen WareneA~orte abnehmen und rund 
65 % der österreichischen Gesamteinfuhren liefern würde. 

Angesichts dieser Zahlen möchte die österreichische 
Bundesregierung mit allem Nachdruck folgendes feststellen: 
Nach den so intensiven Bemühungen seit 1958 darf es nicht 

dazu kommen, dass HandEiShemmnisse z\vü~chen einer erwei ter­
ten Gemeinschaft und jenen EFTA-Staaten, die nicht Mitglied 
werden, weiter bestehen bleiben bzw. zwischen den neuen Mit­
gliedern einer Zehnergemeinschaft und den übrigen EFTA­
Staaten Handelshem:nnisse wieder aufgebaut werden, nachdem 
sie mit so günstigen Wirkungen beseitigt worden sind. 

Aus diesem Grunde glaubt die Österreichische Bundes­
regierung, die vorhin erwähnten Beschlüsse der Staats­
und Regierungschefs der Gemeinschaft von Den Haag dru1in­
gehend interpretieren zu können, dass die Aufnrulffie neuer 

Mitglieder in die Gemeinschaft keineswegs den Stand der 
wirtschaftlichen Integration, wie er zwischen den neuen 
Mitgliedern und den anderen EFTA-Staaten erreicht wurde, 
beeinträchtigen oder verringern soll. Sie sieht vielmehr 
in diesen Beschlüssen und in der Einladung zu Gesprächen 
über die Regelung der künftigen Wirtschaftsbeziehungen 
Österreichs zur Gemeinschaft den Ausdruck des Wunsches, 
den in der EFTA erreichten Integrationsstand zu erhalten 
und einen umfassenden europäischen Markt zu schaffen. 
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Die Bundesregierung begrüsst diese Absicht und 
schägt vor, dass zu ihrer Verwirklichung zwischen Öster­
reich und der Gemeinschaft ein Abkommen geschlossen wird, 
welches Artikel XXIV GATT entsprechen soll. 

Das Ziel dieses Abkommens soll die BeseitigunG sämt­
licher Zölle, mengenmässiger Beschränkungen und ähnlicher 
Handelshindernisse sein, durch die der Warenverkehr zwischen 
Österreich und der Gemeinschaft auf den EWG-und EGKS-Sekto~ 
ren derzeit noch gehemmt wird. Ferner soll es die Voraus­

setzungen dafür bieten, dass der zwischen den EFTA-Staaten 
bereits hergestellte Warenfreiverkehr weiterhin aufrechter­
halten bleibt. Es erscheint uns dringend geboten, dass zur 
Erreichung dieses Zieles die aus den neuen Verträgen mit 
den Beitrittskandidaten und den anderen Staaten resultie­
renden Zollherabsetzungen aufeinander abgestimmt und gleich­
zeitig in Kraft gesetzt werden. 

Auf dem Agrarsektor sollten, ausgehend von I1assnahmen 
zur gegenseitigen Erleichterung und Intensivierung des Han­
dels mit landwirtschaftlichen Produkten jene Vorkehrungen 
geschaffen werden, damit auch auf diesem Sektor' zu einem 
geeigneten Zeitpunkt ein Warenfreiverkehr hergestellt wer­
den kann. 

Wie ich bereits ervJähnt habe, ist österreich auch 
nachhaltig an einer Mitarbeit an allen Initiativen der Ge­
meinschaft interessiert, die, wie beispielsweise die Zusam­
menarbei t auf dem Gebiete der Teclmik, des Patent\oJesens, der 
Konjuru{tur- und Währungspolitik, in zunehmendem Masse die 
wirtschaftliche Struktur in Europa besti~~en werden. Zu die­
sem Zwecke sollten wir Verfahren vorsehen, die gewährleisten, 
dass Österreich bei künftigen Entwicklungen im Gemeins~len 
Markt seine berechtigten Interessen rechtzeitig und in ge­

bührendem Ausmass zur Geltung bringen kann. 
Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinen Aus-

fÜhrungen den Rahmen und den Inhalt eines künftigen Abkommens ledig­

lich skizziert habe. Es wird nun Aufgabe der beiden DeleGa-
--; tioncn sein, ein Vertragswerk zu erarbeiten, das unter Wah-

rung der gegenseitigen Interessen die wirtschaftlichen mit 
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den politischen Erfordernissen in Einklrulg bringt. 

Ich schlage vor, dass sich unsere beiden Delegatio­
nen in nächster Zeit auf Beamtenebene \'lieder treffen, um 
die heute eröffneten Gespräche über ein umfassendes Abkom­
men fortzusetzen. Wir sollen versuchen, die Gespräche rasch 
voranzutreiben, damit sie so schnell wie möglich in echte 
Verhandlungen übergeführt werden können. 

Österreich und die Gemeinschaft werden ihr Bemühen 
hiebei darauf richten müssen, dass solche Verhandlungen so­
wohl parallel mit jenen laufen, die zwischen der Gemeinschaft 
und dem Vereinigten Königreich, Irland, Dänemark sowie Nor­
wegen eröffnet worden sind und den Beitritt dieser EFTA-Staa­
ten zum Ziele haben, als auch mit den Verhandlungen z\'lischen 
der Gemeinschaft und anderen EF'l'A-Staaten. Nur so kann sicher­
gestellt werden, dass alle diese umfassenden Abkommen gleich­
zeitig in Kraft treten. 
~ An dieser Stelle möchte ich übrigens der Genugtuung Aus­

druck geben, ''leIche die Österreichische Bundesregierung dar­
über empfindet, dass der Rat der Europäischen Gemeinschaft 
bei seiner jüngsten Sitzung die Kommission zur Aufnahme von 
Verhandlungen über ein Interimsarrangement, das die vorzeitige 
Inkraftsetzung eines Teiles des künftigen umfassenden Abkom­
mens zum Gegenstand haben soll, ermächtigt hat._7 *) 

. Ausdruck geben 
;- An dieser Stelle möchte ich übrigens der Hoffnung! dass - . 

die zwischen Österreich und der Gemeinschaft gesondert geführ-
ten Gespräche über die vorzeitige lrucraftsetzung eines Teiles 
des künftigen umfassenden Abkommens bald in eigentliche Ver­
handlungen übergeleitet werden können._7 **) 

Herr Präsident 1 

Lassen Sie mich am Ende meiner Ausführungen nochmals 
folgendes hervorheben: 

Der Österreichischen Bundesregierung erscheint es ausser­
ordentlich wichtig, dass sich alle europäischen Staaten, 

*) Version für den fall der Mandatsverabschiedung Ende 
Oktober. 

**) Version für den Fall, dass bis 10. November noch 
kein Mandat für das Interimsabkommen erteilt wurde. 
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und insbesondere die Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft, der 
grossen Verantwortung bewusst sind, vor ,,,eIcher sie beim 
gegenwärtigen Prozess der Weiterent\'licklung der Integration 
Europas gestellt sind. Es darf nicht hingenommen werden, 
dass die Bemühungen, die derzeitige Spul tung \-lesteuropas 
in zwei Integrationsgebilde zu über\vinden, zur Schaffung 
neuer Gräben führen und dabei gerade jene Staaten in Aussen­
seiterposition gedrängt werden, die durch ihre geopolitische 
Lage und ihren besonderen internationalen Status eine ohne­
dies schwierige Aufgabe des politischen Ausgleiches im Inter­
esse aller zu erfüllen haben • 

. In der sicheren Erwartung, dass diese Ansicht auf das Ver­

ständnis der Europäischen Gemeinschaften stösst, danke ich Ilmen, 
Herr Präsident, im Namen der Österreichischen Bundesregierung 
für die Einladung zu diesen Gespräc::len und für heutige Gelegenheit, 

den Standpunkt Österreichs erläutern zu können • 

• 
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I l' AIJ1GEr,IJEINER RAHMEN U8R Tmm~rmTN"KnNFT -_ .. _-- _._,----....._ ..... _---.-.-

.. 

Es besteht Einvern'1hmen d3:rl5b~r} dass weder die 

15fltmg von Fraßen, die b~i d,-"r Brnte1lung des Globalab­

kommens , das di ese auf d;:;I' Cl'Ul'ld;Lage von Artikel 1i 3 

des Ver"trags zu schliesse:rlde Uebereinlrunft gegcbenenf,'<":.ls 

nbltlst: auftauchen, noch die L~8v~gen, die bei den Aus­

handlungen etwäigcr Uebereinktt.'1fte mit anderen europ8'.ischen 

St8.8.ten gefunden werde'1kt1nnten, durch irgendeine Bestir.1mung 

der Interims-TeilUbereinkunft Über den Handel, insbeson-
... 

dere hinsichtlich der Schutzklnusel auf dem Gebiet des 

\'lettbewerbs und der etwaigen Annahme von Ursprungsregeln, 

prEtjucUziert wUrden. 

"Sopald die Gespräche oder Verhandlungen mit den 

anderen, vor allem den neutralen Uitgliedsländern der 

EPTA es ermt5glicht haben, einigermassen klare Leitlinien 

festzulegen, wäre die InterimsUbereinkunft mit Oester­

reich durch die Angaben Uber die Zielsetzung sowie den 

Plan und das Programm zu ergänz,en, so dass es ohne weiteres 

auf Artikel XXIV Absätze 5 bis 9 des GATT gestt!tzt werden 

k~lUlte.3 Die Interimst~bereil1l\.unftkann von diesem Zei tptmkt 

an in Kraft treten.," 

Die Uebereinkunft vI",~rde die Fh~setzung eines Ge­

mischten Ausschusses vorsc2'l.r::n, d0.r rr.:i t den Verwal ttmgs­

efbei ten 1l..11.d der Ueberwachuns (.er rei b"mgslo8e.n Durch­

fUhrung der Ueboreinkunft beauftragt wEire" l\cr l\.-.J.sschuos 

wUrde zu diesem Z'Neck in den i~. der Uebereinlcunft vorge­

sehenen Fä1len Empfehlungen ausarbeiten und El1.tscheid"l~"'1cen 

treffen • 
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Der Gemischte Ausschl1sS wUrde sich aus Vertretern der 

Gemeinschaft einersei ts u.."l.d Vertretern Oesterreichs Imdcrer-

seits zus~ensetzcn. 

ge[,ensei tigen Einvc~cneh1'11elJ. der GE',j';(;;inschaft Ulld C'8;~t'?rroic~1: 

ge t :;"0 ff 0:'1. 

Den Vorsitz .des Gemischten AusGchusses wllrc"tG (~~w,-;d:~jc;:l1.'~ 

eine äer beiden Vertragsparte:Len nach F.T8..Esgabe d8:C G(~,:,c;:~~ftiJ-­

orG.l1ung Cl,tesos f'"uGschusse~3 fÜhren. 

... 
Er wJra.e ein;11al im ~r211.r ode:c jedesmal dann ZUsr.tr."::1cn·"i.",'TC:l, 

W81:r,j. die Üii:~3-;,,&~c:e dies e.c';:'orQorll lt 

Erktbnte ferner die Bilc1'L'.llg, aller Arbei tSgX'UPP8Il be­

schliesscn, die ir.1....'1 bei dc:n Durcllfllilrw'lg seiner Aufgaben 

unterst'Ützen kt:n.n.e:r"!co 

.- f~r cl:: ü 

j sC' (:.:'7,eJ 1; c;, '~c:''l8in Gi oba19.bkonmcn z"n' V ('Twi.~~lJ. U,", J:i.C:; C.'::J 

auf Al'i;:uct:!l i,XiV A"usc..tze 5 bio 9 jp'~: .a'~\:.rT· bei. ... u',~;:.·~Ä,;:;n ;7,iG~.3 ~ 
• 

P:'ans u..'1d Programms ersetzt werde!,~ 

tI •• I ... 

;, 
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D. KUndie;ungsklausel 

Eine KUndigungsklausel mit einer KUndigungsfrict 
von sechs Honnten wUrde in der Uebereinkunft vorgesehen 
werden. 

11 .]?}NI:UHRREGELUNG n.~ GE\NEn.~LICH~N B~REIC!I (1) 

\, 

A. ~infuhr in die EWtl 

.. 
Die ·EJ!lG wUrde lineare Zollsenkungen von 30'~ (4) 

gewl1hren mit der l1assgabe, dass der Sektor Papier 
mit Inkrafttreten der Uebereinkunftvon den Zollzu­
geständnissen ausgeschlossen wäre; die Grundlage, auf 
der der Ausschluss des Sektors Papier vorzusehen 
wäre, ist zur Zeit noch vorbehalten. 

(~) Dj.e gegenseitigen ZollsenklU1p-;en werden sich auch auf Abga­
ben mit gleicher Wirkung wie'Zölle erstrecken • 

. ' ... / ... 
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Die Zollsenku..'1gen k~nntel1, grundsätzlich nach folgen­

dem Zeitplan eestaffclt w8rd(;n: 

- 15 ~ bei Inkrafttreten der Ucbereinlnmft 

- 15 r.t, zu Begin:! d98 zwei tC:'l Kalenrierjahres nach Inkraft-
treten der ~G c '1,\,. ~ lt'.;:'.;. 

Die Zollsenk1.1ngcn vv-l,JrdGn auf der Grundl8.ge der Z'J, dem 

jeweiligen Zei tpunkt. g(')gen1.~b8r dritten L~,.nQel':1. effekl~iv 81;'-. 
geWä..'1dt011 Zölle erfolgen. 

Jedoch w\1rde die Prtife:cenz bei Zollkont;ingenten nur 

fUr 0.~e h'..~f l1icht1cont.::ngentierte EinfullI'cn ru1wen(rtFt,'.~e~ ~tn3..e 

Die KI_'iT~,mission wLirde mi t der östcrreichi3c~en Dele­

g"'a.tiol1 die in der Gemeinschaft Y .. 0ch bcstehelld'?D. meEg8nn/:issi­

gen Benchrt"ckungen p't"J,fen u''1d v.i.h"c.e sich beii.!~LH::n, bei 1n-

kJ., .. r, __ ,',-f'_,.~·+,'"Y"j_,+_,I"\"," •. ,,~':',~",''''' TT~b0~"",a_"-,',1"1_,'I~",!,':",,,ft "'J-n '\h~f'\h''''ffU1~g ~:L"·-:.~er Be • ,__ _" __ • Co,t L.. • '- "i.'''''-''J U. • ~ u. e.., .-

.".. ' . 

. . ' . 

. ' . .. / ... 
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B. Einfuhr nach Oesterreich 

Oesterreich wUrde Deine Zölle ohne Ausnalli~e linear 

um 30 % senken (1). 

Die Zollsenkungen kthu'1ten grundstttzlich nach folgen­

dem Zeitplun gestaffelt werüen: 

- 15 % bai Inkr.afttreten der Uebereinkunft 

- 15 % Z1..'i. Beginn dos zwei ten Iüilemlerjahres nach den 
Inkrafttreten der Uebcreiru~~~ft. 

Die Zollserucungen wUrc1en o.uf der Gru:;:lc11age der zu 

dem jeweiligen Zeitpunkt gegenUber dritten Lt'.ndern effek­

tiv angewandten Zölle erfolgen. 

Die Konwission wUrde mit der österreichischen Dcle­

g~tion. üie in Oesterreich noch bestehenden mengenmtlssigen 

Boschrtt..."1kungen prtlfen un(l wUrde sich bemUhen, bei Inkrc.ft­

treten der Uebereink'lL1'1ft (1ie Abschaffu,-':I-{; dieser Beschrtln-

ky.ngen zu erreichen.,. 

• j 

".,".' . 

(1) Di egogensei tigon Zo113C':n~:t'.., .. ':.':en werr~.cn sich auch auf Abgab on 
, ni t gl~ichor Viirl:ung wie Z'B:le GX'~;t2cckE:n • 

• 
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111. EINFtTHRREGELt~9' IM AGRA.RJ3~m:CICH 

Die Intnrims-TcilUbcrcinlcunft' Uber <len Hanclel r,lUsstc 

ge:~ensoitißo l.md ausßov.'o;zono ZugestUndnisseft~r eille Aus--
i 

wahl von Agro..rcrzoucnisscn 1..mfu.3scn. Die etw['.i{~en. ZUGc-

st:1.!lc1nissc der Gumoinsch2.ft mUssen mit den GQ;neinSnT:LCn 

Mo.rk·liorg3.l1.isa tionon tmd de:.1. Gnmt1stltzcn der g~mQi:lSa!:i·'::1. 

!l.~r;).rpoli tik yereinb~r suin 1.md dUrfen die don Erz8uGGrn 

der Gemeinschaft ge\'\l~tllrtcm PreisstUtz1.4"1gon nicht -ocr·li.l1rcn" 

AnGesichts der 'Struktur des Handels rai t Agr8r':I'zC'L~gnisscn 

müssten die C5stcrreichiscllen Zugesttlndnisse sich au? cir:.': 

grössero Zab.l von Erzeug".i.1ü.>3en orstrocLel':l als ö..i:: 7,ilGC­

scU ... Ylililisse der- GomeinsC!hc.ft 1 damit die erforc.orlichc Ge­

ßGl1sei tigl~eit gowifb.rleistot ist. 

Die IComr.1issioll warC.e mit der österreichischen Delega­

tion prUfcn, ob von Oestorroich· Zugestfu1c1nisS8 gewEthr-~ 

wc;nlcl1 kdnl1ell, elie den vorgmlDJ.1..'1tcn G!"LU1C.~ctl/c<::on sowio dem 

H2.11delsströmen und mögli0}:'Gll En t\'!icklungst2::(~·:n",.zon P..CC~::l;,tmg 

tragen mtbsten. Die Angebote der Ger.J.einschaft sinCi. in nat;h­

stehender Liste A enthaltcl1 0 

IV. SC!IUTZKI1,~.TrSELN 

~." f . 

. 1. Eine allgerleine und g8ßcnE~OJ.t~ge KJ.Q1J.Z(Ü ,;v!tr'C18 d.j_::: 

H<3g1ichlcei t bieten, die erforuerlichen Sc:hUJC~!~12SS:1o..:(jJ:1G:1 
. -- -. . ~ 

gegen Störlmgen:in den cinzelne~ Wirtschaftsz~eig2nt die 
, . 

unbesttlndige tlussere Fil1c..nzl8;ge~oder eine ernste Ver-

schlechterung einer ~egionalcn WirtschaftslaGe zu tref­
fen. Diese r.~r_ssnahmen wUrden c1em Verw'?l tlmgso:cgs.:"1 tm­

verzUglich belm.nntgegeben. Sie solltell c1:::.0 Flll1l\:tionie­
ren der Uebcreinkunft so wenig wie mtlglich st~ren lmu 
w!1ron Gegenstand regclt1ttssignr Konsul ta'tionon, c1ami t 

sie so bald wie mBglich aufgehoben worden kBlll1en • 

. . . / ... 
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2. Falls eine der Vertrr\zcparteien in den Beziehungen 

zwischen der Gemeinschc.ft und Oesterreich Dumping-Pro...ktiken 

feststell t ~ könnte sie nach Konrmltation im Verwal tunGr,orgnn 
, 

die im Abkommen zur DurchftUlrtmg von Artikel VI des Gl"..TT 

vorgaoehenen r1assn2111,Em erCreifen. Im Falle von Prllinien 

oder Subventionen mLt8ste Ar·tikel VI des G~T beachtet wa!.·J.:m. 

3. Die VertraGsparteien körmen die Schutzmassnahmen treffen, 

wozu insbesondere eine ZurUckncllme der Zollzugcst!1ndnicse 

gehört, die ir..res.Brachtens zur Beseitigung der Schwierigkeiten 

erforderlich sind, die sich aus Unterschieden zwischen den 

Rech-l:;f3- und Ve n", 8.1 tungsvorschriften sowie der Ver'v"l2.1 tune;s­

}Jrax~s der Vertr8.gsr-::::.rteicn in Bereich der ~Ur die Unter­

nehmen goltenden ~!ettbcvierbsregeltl:J.{;nn li.:'lJ dce staatlichen 

Beihilfen ergeben. 

Die Schutzm2.ssnahmen werllen vor, ihrer Anwendung dem 

Gemischten Ausschuss mitgeteilt. 

Auf 11l1trag einer Partei findet vor der .Anwendung der 

llassnahmen eine Konsultation im Gemischten Ausschuss statt. 

In drincende::l Ftlllen wird die Konsultation so bald wie mög­

lich nach der ~-Ll1wendung dieser IJo..ssnahmen durchgefUhrt. 

. ' . 

\ 
\ 

... / ... 
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1. Di.e Vertr::'..gsparteicn wt~rden alle allgemeinen oder 

besonderen J,Tr,ss112uhmen 7,ur Er:fUllung der sich nus der Ucbcr­

einkUllft ergebcnclen Verpflichtungen treffen und v .. :m a11r;11 

W1GOnahmen oder Pr~uctiken absehen, die die Ziele (I,er U,-~ber·­

eillkunft gefUhrcLcm könnten. 

2. Alle internen stcuerliehen l\1assne.hmcn oder Pr2Jcl;ilc(:~~, 

die mittelbar le)dcr unrüttelbar eine Diskrim i :::i .. er".1..'Yl: zwi·· 

sehen elen Erzcl' .. gnissen einer Vertragspul'tej_ u..ld tt;.lLJ .. :cJ1e'1. 

Erzeugnissen dm" culderen P';" .. rtei b mlirk on , wr,~d'2n verboten .. 

3. Die Znhl1.u.~Gcn iLl ZU.3c .. ~;1Cnha:lb mit dem Warcl1vcrke:hr 

und der Trensfer der betreffenden Detrl:1.ge n2.eh dem TU t­

gtiedsto.at, in dem der Gläubigpr seinen Sitz hat, oder 

ne.eh Ocsterreich wUrden insofenl keinen Beschrllilkungell 

unterliegen, als der Warenverlcehr Gegenst:.::.nd. der Bcztim­

mungen dc~c Uebereinkunft io·c. 

4. Wtlhrend der Verhandlungen ,wUrde gepr~ut ~ i..:1wiG'.v;~i t 

auf beiden Seiten die Gef~:.hl' von Verkehrsverl2.g8~Ul~bell 

besteht 1-Ul'l wie diese bG:'~oben viercl()r~ könnten .. \-():rbe:.a.lt­

lieh der Ber8.t'UJ..1.gsorgebnis88 dl::r Z()1,.lsachv8rs·cr...::digc!1 
. ., .' ,:,'" 

wUrden UrsprUllgsregeln, di'2 irJl v!Gr:~er.tliehe~1. C.Oi', ?C"T':in-

·.mv.ngen der Abl;:oFlL1ol1 mit T~esion l.Ul.J. 11.2..rokl{o m")'G;31")l'~kh8n, 
EU1genommel1. Unoter Wahru..'"1g der allßemeinen Grundstttzc 

mUsste die Anwendung dieser TIeg0·1n·in der Interir..ls··Teil­

Ubereinkt1l1ft Uber den Handel nur als ein techniseheo 

Mittel angesehen werden (1). 

, (1) Hier wären I'lethoden einer verst~rl{ten Zusammenarbei t im 
aollwesen vorzusehen. 

. .. 1 ... 
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5. Die von Oesterr0.ioh mit Inkrafttreten der Uebcrein1:unft 

angewandte Einfuhrrcgol1.mg fttr Brzcuenissc mtt TJ,~Spl"1mg in 

der Gemeinschaft dürf-Go in keinem Fal'l weniger e~~nstig sein 

als die auf Erzeugn.:i.0fJO nt"iJ 11rspru.Ylg im mcistbe,cz1.h:"J.r;'ti.gten 

Drittstn.n.t angewa,..."'1.chu Uog01ung, mit AUS11.:~lune der Dritt­

stnaten, mit denen Co:.:r!icl'·:. ... oici1 eine Zollunion oder eine 

Freihcu:c.lcl.:1z0:1C 0il(1.c;·~~ .. 

6. Die Vcr~ragspo.rt;oj.(~J.1 vrtlrden sich verpflichtnn, einan-

der in ktteze:Jtcr Frist 0.110 (aue:1 YO;;,"1!'ht;J.'bchendcn) l\.endc-

rungen ih::-cr ~o}.l tc..r~._f'1 b7.':, -L~::,e~'." V0r~ch.::-ift:e:n. ~:'::cr den 

Eir..fvllrha.l'ldel mit ';,'Lr~("Iilc:1. 

o 

o o 

••• 1 .•• 

III-50 der Beilagen XII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 57 von 77

www.parlament.gv.at



- 10 

r -"'TT:1 A 2.1:1 J!, 

.. 

ANGEBOTE DER GEL~lIllQ.CI{\FJ FUER DEN AGR'\.RSEICTQJi 

1. Rindfleisch ---

Die Gemeinschaft; r/ttL"(le in bezug auf (ten Rindfle:i.::ichsc:::tJ~'" 

folgcnuü ZugeständnisDc mn.chen: 

- fHr Einfuhren von j1..l".1GCl1 I.Tnstochnen mit einem Gewi..-::ht von 

mi:'ldestclls 220 k,.g \x,.1.c1 höchstens 300 kg mi.e T}~np:ru.."lg in Ul1.cl 

Ho:rlc1N1ft aus OesteJ.."I'cich w:.lrde ausser (le1'" F:t~(,!~8"tel}t:::'S vo)~. 

dem in Artikel 11 Buch::::to..be ader Verorc1nun,c; 1:1".. 8,)5/68 

des Rates vom 271.1 Jvni 1968 genannten Absctöpfu~lgsbetr2,G' 

eine ZollermässigLUlg von 50 ~ bei der Einfuhr in die Ge­
meinschaft gevJährt ~ 

dieser zoll technische Vorteil wUrde g~m!!hrt t wenn der auf 

den reprLSG:üDtive:!ll ::?.~dcten der Gemeinscr..8.f-ti festßest;ell·~c 

Preis fUr Kälber Ubc~'" dem Orientierungspl"e:i.s li~.~gt oder 

wen..1'J. der Breis fUr 2:Uzg0\V2.chsene Rinder Uberd(;m €:::J.t8Pl"C­

chenden OriCl1.~;ieYU.llGIJ1)rc'is liegt., 

Die G·emeinschn.:!:t wtTde - unter nocli nml\.~r fe8~:~·~lJ.0fsench~1 

Bod:~ ngun.gc;;n - fUr konci..ensiorte Alp811-:-ailch ir. Fl2.3~]ic;.n mit 
.. . . 

Herkunft aus Oesterl"ei-ch eine b2stürmteAhschtJpfung in rum· .. 
licher Höhe wie bei l::U_C:l in Metalj.dosen erheben; dieslSs ~~.n-

. .' . 
gebot könnte von der ~i:nhaltung eines f:'IindcstE'.usfuhrprej.sos 

abhängig gemacht w8rdcn~ 

... / ... 
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3 •. ~~eJ:lg1isse, die infC2ls~..<!8..:.r:.ßurchfUhrurrg der:.~Gmeinsn.~l! 

AßTarp"li tik einer be_s":.:!~~~1'cn l1eß.eltu:g 'lnterliegen 

Der feste Bestandteil des Aussenschu-[;zes der Gemein­

schnft fUr diejenigen ErzcufTlisse f die infclge der Durch­

fUh:rung der gemeinsamen J~c;rilrp',,;li tile einer besonderen 118-

eelung unterliegen) ,~rde - vsrbahaltlich gegenseitiger 

I',~assn2Jlmen (1) - nach dem gleichen Zei'cplan und unter don 

Gleichen Bedingun.gen '::ie bei elen geHerblichen Erzeugnissen 

um 30 < h8rabgesctzt. PUr den bew0glichen Bestfu"1.d'ceil 

v.-:irde ~(Oinerlei Zugeständnisse gewährt o 

(1) Die Kcrmllissi0n '.'rUrde ZUS81TIli1en roi t der österreichischen 
Delegation die gcgenseitie;cn r'[D,ssnahmen prUfen, die 
Oesterreich in bezug auf landc,'.'irtschaf·cliche Verarbei­
ttmgserzeugnisse als C·egenleistung für die durch die 
Gemein8chO-ft v~'rzunebmcnde Herabse'Gzl1ng (les festen Be­
S'CCllldteils des Aussenscl1U'czes der Gemeinsdiaf-c für o.ie-

• 

'jenif:,'€n Erzeugnisse treffen sollte: die.inf.olge der Durch­
fUhrun:~ der cemeins;\.menAgrarp:.;litik e~ner besonderen He­
geltlng unterlj,egFm. _, 

, I 
, 
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Anlage 4/2 

1. EINFm-mnEGELUNG (EGKS) 

1. Einfuhr in die 'Ih tgJiedsta:],!;c!ll --_._- ,....--.---_ .. _ .. _------ .. _----

Vorbehaltlich der d-l~,;v:J.i[';en gemäss :Kapi tel X des Vcr·­

tr2,[,:s Uber die' GrU.ndu..1'1g der EurOlJäischen Gemein[;cha~:·t :r;.!r 

Kohle UJ.ld Stuhl zu treffend8n lJassnahmen gilt ZUr die i.n 

den Zuständigkeitsbereich die ser Ger.l0inschcllt fallenden 

ErZt;ug11isse bei der Einfuhr in die l.':i tglicdstaaten die 

gleiche prttferenziel1e Zo11- (1) W1d Kontingentrc{;e-

lung (2), die mit Oesterreich fttr die unter den EWG~Vertrag 
. I 

fallenden Erzeugnisse der gewerblichen Wirtschaft im Rahm.en 

der Interims-UebereinkLmft Uber den Handel ausgehand81 t 

wird .. 

Was jedoch Qua1itäts- und Edelstahl betrifft, so wird 

bei Illkrafttreten des Abkommens eine Zollsenl\:ung von 1~) 5~ 

vorgenommen, ul"ld in dem Augonblick 1 in dem bei der Zoll­

senku.."1g zur zweit on Irrancl1e von 15 .~~ Ubergeg::1.:1gE'n wird; be­

schlossen~ dass diese auf die genarulten :8rzeuL,-;nisse Anwen­

dlU1g findet. 

Die ZollsenkW1gen der ~h tgliedstaaten erfolgen auf der 

Grundlage der derzeitigen Regelung unter BerücksichtigLUlg 

der Tat sache 1 dass die Bene] llxländer fUr eilüe;e Tarif'st el­

len gel'ingere Zölle erheben als andere Mitgliedstaaten .. 

Die in der Interims-TeilUb8reinkunft liber den Handel 

EWG-Oesterreich vorgesehenen Schuczklauseln mUssten in 

tlhnlichcr Weise anwenübar :::;cino 

(1) Der gee;cnseitige Zollabbau bezieht sich auch auf Abgabe:n 
mit gleicher Viir}umg wie Zölle. 

(2) tut Inkrafttreten des Abkornmens wendem die TUt glicds1;;::1.'--:·t. ~~ll 
bei d{n~ j~jjl[uh:,:, dur UlTt,)l' c1~u) AlJh)ll!non :C'::Ü]l)j)Cl"!.ll En~cui~''li~~8l' 

(mit A'cWllcülmc ~lor T::J.l'ifnl.u!Il·L']~·n 2'1 ~J·l, 2'/ .. 02 l.Uld 27 .O,~) j~CHW 
meng3nJn~1ssigc;11 D8~'3chr:in~Cl.ülc~n mc}:r an~ 
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IjlUr die in den f~ust~til<ligkei tsbol'oich der l~uropdlScllcl1 

Gemeinschaft fUr Kohle llild Stahl fnl1endr~n Erzeucnisse ei.l t 

bei der Einfunr nach Oostcrnüch die ,glc'iche prr.ifcrcnziel~Le 

Zoll- (1) und Kontingent;s:c8ßolung (2) / \l.io m:i.t ()cf:Jtel~roü~h 
für die gowcrblic'len Ihü'ca des lW!G-Vcrl::rags ü! JJcJl:r,:c)l) dor 

lEt eriI!1s·-TeilUbcrein}n.mf'·~ Ubl~r dOll hallc1ci. C:'.u:){~,)':~l.illLe:Lt \Ti."u .. 

Die in der Intcriü:s·-TeLlUbc1'oinkur.!.f't Ubor QCl1 Fm'.c:tL: 1
_ 

vorsesehenen Schu:~,~klaup.sll1. Ll\ .. ü3stcn D,nW2ndbcn~ SOHl,. 

11. ALLC'Sl:lEINE BES11 IlITL(JNGi.~lii ---- ~.'''-' .. ~~ --... ,-_.-------_ ..... _~ .. 

1 • E D best oht Ei1J.vCTl18h'-J::;n d2.1·Ub\!I'~, Qa:Js v:edtT dü: T,O~~\"i.l« 

von Fragen y dj.e boi d.er E:cstcllUl'"l.G l:.'~~~3 Gesa.:nt('.lJkIJE'i'l'Jn;~~ d~~s 

dioses Abkommen gogebenenfalls abU);3t ~ ~:;.u:f:·tauohen? noch die 

Lösunger., die bei den Verhand11mgcnUber ct~J:lir;e AbkolClLH .. m 

mit an:Jereneuro:J:;üschen Staaten gefunclen w81'dcn 1~;Jlll~tC:c.9 

tiber den Ha...11.clel prttjudisicrt wtL.'dan~ 

HSobald die GesprUcl' .. 0 odor VCl'L[t.nJJ.t~l1.c.:m mit dei!. 8;:\~C-' 
ren ~ ver allem den 2wut:calc:':1 Ihtglj. oC:.s=_~;n(c:'·l)C c:c E~"L'\. t'3 

erlöglidJ.t haben ~ c i.~tligc:J·li;::'~~sen L:.arc L-:; i t~~ :i..n.:...c: 1'","::-;T ',',;:;.-

legen, w~i.'e die Intn:r:'inL]IJ:orei~:~\:1.u.;.~i.'t tu:. O,:,)i3t :,y~·cic;l''. dl~r'cl: 
elie Angaben Uber dieL~iI"<L~:::'i;:~lL:l~' s(lViIic (~::rj T:: ~u 11}"] • .; dccs 
PY'ogY'8.mJ1l ~u orgä:r:'~;e117 so eh;,;,:s (;~1 oh11o w:;::'_t~:::c~"'. :".Lf A::'~-l>i·· 
kel XXIV .i\lJs;_~tzc 5 bis 9 Ö_C:3 C.\'~']: E\:3tützt \vcr;~,'~!c:;~mL;('" 
l:>:i.e Inte::::j r11sU1Jcreinkuni't lG:w.m \on Q·~.CfJCm :j~!i..tlr ~.,:t [,n i(, 
Kraft trGten.1! 

2, In don von dem Abl;:omnwl1 eriassten 13oTe;j.chCl-::' dü:rftc die 

BchCJlldlu.":.l.g Oe; st crroichs nicht g~~st igel' seillal~: d'Le j l~nig~~, 

&ie die Uitgliedstaaten einffildernach dem V€rt~ag ~ber die 

Gründung der EGKS gevd:thren. 

(1) Der gegenseiti.ge Zollabbau bezic;ht sich auch auf Abgaben mit 
gleicher Wirkung wie Zölle. 

(2: Die Kommission wird geme:i_ns8.1u mit der östelTcichischcn Dclc­
gaticm die in Ocstcrrcich noch b(~steheildcll mcngc!ll!ln~'f~iGCll [3 ... :­

schränJn .. mgon prUfen und vorßuclwll,· dC'i'cn Ab~lCh~J.rf\lllg :-:;\1 Cl'­

w:i.rkol1 o 
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Zwischen den bc:;tc;iligGcm IJartcioll finden imJUer darm 

Konsultationon statt, WC'lll1 die AnwcndLUlp; vOl'otohcmuer Bn-
~ - '. 

stiuInungen dios tmch 1':"U:l:·:{8.8:::~ullg einer Ü(:l' :Parteicn erford.ert .. 

: r , 
4. Das Abkommen U:1clort wndcl' elie ßestinunungell dC~~3 Vertrags 

liber dio GrUnd1.Ulg der Euro:t)~U.~)chcm -c;.cElcinsclw.ft fUT Kohle und 

Stahl noch die ~;ich aus don ::',(;utiLilIlUllcen di(:~~30S Vertr(.l[;~) er­

gebenden Vollmachten w:ld BE<'UuÜ~J~:c (1). 

5. mJ. den TI.isikon von VorkchnJvorlaeor~l:ngon auf dOH1 EGKS-

301etcr zu begog1lEm, wUrden die in der I~terim[;··.rCcilliberei:nlw.nft 

Uber den Handel E'XG-Oosterr(üch vor~~usollelldcn UrDIJrungsrogcln 

mi t den erforderlichen tcchnü:whcn .L\.npas;)l,lngen gelten. 

6. D~3.S Abkoo111on wird von j cdem Unterzeic111101'~]taat nach ~1':.1~38-

gabe seiner j eweiligen VorfaS:CI1..lnGsvor~~chriften genehmigt. Dic~ 

RegierWlg jedes Staatos noti:j:'ii:iel't dem Sekr-e lariat des Hates 

der ~urü;~i8chcn Gemeinschaften den Abschluss der für das 

In;'n'afttreten dieses Abkommens er.forderlichcn Verfahren. DaD 

AbkoEIL18n tritt c'.m erstc11 Tage des I'Ionat s in Krn:ft ~ der ~LUf dcm 

Tag folg-t, on dom der letzte U!1ter~~eichncrfJtaat die Notifi­

zicrung vorninunt. 

7. Das Ablwn::men bleibt so lange in KrC'.ft wie die Iut erim!'1-

Teilttbercink1.mft über den Handel EWG-Oestcrrcich. 

--------------~---------
(1) So darf das A'b:commen zcB. nicht die Uebereinl~Unfte lindern, 

d:i.e n2.(;:1 r:assGabe d,:=;s Vcrtrc':i.g::; Ubor die GrÜndUil..{; der :2GKS 
zwifJchFJll uer Lommisc-üoil Ullr:t e:incra lJri t tlcmd t?:ec:l..:hlosSCIl 
'Nonien ründ> wie etw71 das Ablwmliwn hbor cli 8 J!l'C:LD8 ~ d3.S 
1956 zwischen der Hohen BelLü:cdc u.jul OC~Jterl·lüch f;1..~sch.loSS[}]l 
'ivurde. 
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Meine Herren! 

Anlage 5 

ErklärQ~g des Präsidenten des Rates . 
der EG ~egenUber den österreichischen 
Vertretern am 10. November 1971 

Darf ich mich vorel"st a:l u!:sel"E' ös-:erreichisehen Gäste wenden. 

Ich möchte zunächst Sie, Herr :-:i:-..ister Kirchschläger, sowie die 

Mitglieder der österl"eichische~ Jeler~tion recht herzlich unter 

uns willko!:unen :leisse~ u::d de:::: ?reude Ausdruck geben, die meine 

Kollegen vom Rat u-:ld derKo::-.:::issio~ über das endliche Zustande­

kommen des Tref:ens t~it Il::c.e::,," e::p:i:lden. Es erscheint mir nicht 

notwendig, an die e~gen freur.dschaftlichen Beziehungen zu er­

innern, die jeder unserer S:~~~en ~it :~rem Land unterhält, auch 

nicht die Tat~ache l:e:"'Oorz'.;::'e'ber., da.ss wir uns der Rolle bewusst 

sind, die Österreic~ irr. :;:crzer. -,~;~se:::,es Kontinents einnimmt. Wir 

freuen uns, dass die =~eE:..c C-::'::' :'cz,:-äehe i:lit den Staaten der 

EFTA heute mit :::re::: ~~.3.::c. ":::ec:';.:".-::, de~n Csterrcich war ja das 

erste Land dieser G::~t:l::>e, .:i 8.3 ::::~ -.4.':'.5 'Jli t c..em Antrag herangetreten 

ist, seine BeziehuT:.ce~ Jlit 2..8::"::;'t·::-.ein3chaft zu rcr;eln. Dieser Um­

stand zeit;t aber aucr., ',,'c:.c::.e 3e,~eutung Ihre Regierung der Frage 

der BeziehunGen Csterrcic~l~ Zl~l' Ger:".einnchaft beimisst 0 Ich kann 

Ihnen versieheT::, dass die Gc:::c'::'nschaft ihrersei ts dieser Frage 

ebenso grosse 3cdctlt~::,,;.,:; bei:1:".:5st '...:!:d icll zweifle nicht daran, 

dass die Gesp:-ächc, di.e wi.:' ::eiltc begir.nen, zu beidersei tig be-

~Vir l;;ussen nur.. zl:::üichst die vorLi:c.:.fise 7agesordnung genehmigen, 

die Il"..nen z11secc.-r.ber~ ist. ' .. ie-r.:",. ~·:<.md piezu Bemerkungen zu 

machen. r.at, bitte ich dies Z'J. t\;.:--l.. ::Ja da.s nicht der Fall ist t 

nehme ich an, dass Sie ::nit del" ~3:::,;~sordnung einverstanden sind. 

Dies ~~rdc also ~edcuten, dass ich eine Erklärung zu unserer 

hr ·, ... ticcn KO:lfc::,c:-.z ab~Gbe. 

:ch ~5chte :~nc~ ~c~zt darlcc~~, i~ ~c:cte~ Geist die Gemein-
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-r-- Unsere Begegnung findet :.n demselben Jahr statt, in dem derJ 

I Gemeinsame It~nrkt in seine :'nd.:o!~a~e einge-:re".en ist., di.e, wie Si~~ 
, 

wi ssen, d61\..k einer S'Z.r.1e VC'!!1 ;·nt schcidu.r..ger.. , die gei t. vieler! Ja~'_ren 

getroffen worden sind, und o:?."'..k der Konferenz der Stna:',:s- ~'!d Rc~· 

gieruneschefs der Gemeinsch~:-4; 2..11 1. u::.d 2. Dezember '1969 in 

Den Haag vexwirklicht werden kon.nte. 

Wie -ll."lsere Staaten be:::. dieser Gelegenheit wiederholt heben, ist, 

wenn ei!le ungew<Shnliche Quelle der Ent','Vicklung, des Fortschri tts ~d 

der Kultur nicht versiegen, das ';lcich5e ... :ic~-: der Welt erhal ten ':..l.:ld 

der Friede gewahr~ blei be:1. soll, nach ihrer ger.:einsrur:.en Uebcrzeu;: ..... "lg 

ein Europa unerlt!sslich, äas Sta::!::en i,.'l sich yereint, ceren ~':eSC!l:­

liehe Int~rcsse!1 bei WP...hru!",g d.~r nationalen Eigenart Ubereins~ü;'!l~n, 

ein Europa, das seines eigcn~n Z~s~ne~a:ts gewiss ist, d~s zu seiner 

Freundscha.ft !!'!i t anderen ~~a~"':; e:7. S': !:'!'lt, und des sich der' ih;-: zi.L-torn.-

"'enden "u~~2.bQ '" -.... ,"'_ ... ; s'" -'~ n .:"" ... ,.., ..... '\!:>+~ ""'0:1' e ~4.~.., ... , ... ",,;!' u....,d ('~ .... ,JA. A "\..5 _ toJ\.:" .... ;'),,;w ... 1,.., ~-_ • .1.~_.~._!. .. _~_"""".L_~ ___ .""V~C:;U"'.~.t.:;J ........ ~-

Verst~digu."!g de!" V:51:rter - :'!l erst er :"ini e z, .. ,'ischen dE'n V'61kern d ~s 

ganzen europ~isc~c~ Kontinen:s - zu ~Ördern. 

I 
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Die 'anl~sslich der Haage~ Konferenz gefassten BeschlUsse waren 

entscheidend fUr die End.',!hane des Gemeinsamen l\~arktcs, sie waren 

aber aU.ch entschaidenc1 rUr dicElwei te!"UIlg der Gemeinschaft • 

Die Konferenz hat im ttbriee~ die Unwiderruflichkeit des von 

d,er Gemeinschaft vollendeten V,'erkcs best!1tigt. 

Uns ist ebenfalls bck~~~t, welch wichtigen Beitrag Ihr Land 

zur europäischen Z'..lsa.~.!!lenarbcit {;C?leistet hat und kUnftig nocn 
leisten kann. 

Wir mtschten bei dieser Begegnung noch einmal unterstreichen, 

wie eehr wir mit unserem V!erk verb~"'l.den Ei~d. Sie werden infolge­

dessen verstehen, dass yrj r ~~mnht sind, dieses Werk zu schUtzen, 

zumal die Gemeinschaft de,.. \.l'!'sprUngliche Kern gewesen iti{~ von- dem 

aus sich die europä.ische Eirthei: entwj,ckel t und ihren Aufschwung 

. ,genommen hat. 

Die Ziele der Gemeinscho.f: Dind lhne~ bekannt. 

Diese Ziele sind den Si~a~.-:en" die ihre Aufnahme in die Gemein­

schaft beantragt haben, da:-gel!~gt worden, und die~e Staaten haben 

die Verträge und ihre polit:"sche~ Zielsetzuneen sowie die seit 

Illkrafttreten der Vertrtige c:e;::p.sstcn BeschlUs~e und die im Hinblick 

auf den Ausbeu getroffener. 0pt~onen akzeptiert. 

Die bei tri ttswilligen Ltt.."lcer sind ebenfalls berei~;, sich on der 

Entwicklung ~uropas auf dom Gebiet derpoli ~ischen Eini~g 2,U 

, beteiligen • 
. . 

F1lr uns ist eine e:-\'Iei te:rte Ge!::.ein~chp':t nur bei gleichen Rechton 

und gleichen Verpflichtungen ';3.11e1' Ja tg1iedstaaten vorstellbp.r. 

Im Ubrigen sind wir uns ns:';'.lrlich bewusst, dass die ErwC!i tcrung 

der Cemeinschaft Auswirku.'"lgen fUr diejenigen lohtgliedsländer der EFTA 

haben wird, die ihre Aufnahm'!! nicht beantrs.g-c haben. 

' ... . .. / ... 

l, 
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Das ist auch de::- Gru.."'lc..; ·."l~shalb :untcr Nu .. n.'ner 14 des Kommu.ni­

qU~B der H&.ager Konferenz ge!lnCt wird, <.laßs Ul'l!!li ttel'bar nach Er­

tfffnung der Verhandlu."leen ~i t':~.e!1 bei tri tt~vrilli6en Uindern auf 

Wunsch Deratungen mit den p.nde~~el". j\7i tG~_iedslUndc~ der EFTA tib~r 

ihre Stellung gegenUber der Gcr,:ch1schuft eingeleitet werd.en. 

Die Gemeinschaft ist der Auffassung, dass bei diesen Beratungen 

nach maglichen L8suneen fÜl"d~_(; Pr~)b:i!!!!":'!~ ee~ucht werden m~lE::!l, "'l~lche 

die Erm~itcrung der Gemeinsch~~t für die ~'..1!"op~il'Jchen Staaten :ntt 

sich b:i'ingt, di9 nicht die A'ufu::h::,~e in die Gemeinschaft bcantrag-c 

haben. 

Ferner ist die Gemeinscha~t d~r Ansicht, dass die Probleme 

so ge18st werden nttIssen, d'!~s ci ~:.e autol1ot'lC Entscheidu.ngsbefuglls, 

die gemeinsame Politil~, dad 1'ei-oungs~,ose Funktionieren 'Jllcf die Ent­

wicklungsaussichten der ers~i~ert~n Gemeinschaft in vollem U~fange 

·gewa~rt bleiben. 

I ~ , 

ScbJ~iesslicb mUssen· unsere i."'lter,nationalen Verpfli~htu.""een, ins-

besondere lJ'YI Rahrr,en des GAT~ ei:'lßehal ten werden. 

Ich m8chte noch hirizufUl;en, da.ss weder Sie noch wi~ die Ent­

stehung neuer Hemmnisse fUr dEn :..n..~ereuro?~ischcl'l Har.delsver!<:ehr 

wUnschen, und wir sind der Uere-;--zP'''''.g'..me: dass man sowohl auf IhTer 

als auch a.uf unserer Seite alle 3e~mn'<!"lgell i.mte~eh.1'!1en \·tird, UI!1 

unsere Er8rtenmgen in dem RD.I!!':ir"'n, den ict:. a'lfgezeigt habe, U!ld unter 

noch festzu.lcger.den Bedingungen so sC~'"1el1 \>:ie m8ßlich zu einem er­

folgreicher.. Abschluss zu brü1c;e;1. 

Wir zweifeln nicht, daBs a'.'.ch Sie vorn gleichen Willen· beseelt 

sind, und dass Sie ebenfalls eil': e '!orstellung davo:l haben, wie ~ie 

zum Aufbau Eurol'as beitragen kl5:-men. 

. .. 1 ... 
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Wir wUrden es daher begrU3sen, wenn Sie uns Ihre Ansichten 
hierzu mitteilen wUrden. 

Ich bin ttberzeugt, dans ur.sere und Ib.re Ansichten e1l.t GUter 
Auagal'lgspunkt ff!r E;r15!'tertl."'lCcn se1..'1~~lmen, die meines Eracht('!'!~ 

--~'_--""-"-"-'~_. '~--~---'''' .. _-_ ...... -- .. -- ... --." "'.~, ... ---.. --'-._-... , .. -.... ---._. . . 

unter ausgezeichneten Vorzeichen stehen. 

~ \ '. 
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Anlage 6 

Erklärung des österreichischen Delegationsleiters 

vom 5. Jänner 1971 

.oie österreichische Bundesre~;:ierunf, hat be~ei ts in der 

am 10. November 1970 vor,~etr3.{',enen Eröft'nungserk13.rung einge-

hend d::o .. r{;_legt, welchen "'ert die öster:::'eichische Heu trali tJ t in 

der poli~ischen Konstella'"Cion;Europas besitzt und welche Br1'or­

dernisse sich dari-ius er·-:eben. ';Je i tersl \vurde in dieser ~rkl;irung 

als Ziel der nun beer,innenden .r;rkundunGs{:~espräche die Prül'unlj 

der Voraus~'etzunt7en für den AbschluG eines Abko';"mens zwischen 

Österreich und den Europ~iischen Ge!:1einscha:'ten .remii3 Artikel XXIV /G.:\TT 

genannt, durch das sämtliche Zölle und sonstii:;en H,'.ndelshindernisse 

beseitigt werden sollen, die den ~ar~nverkehr zwischen Österreich 

und der Gemeinschaft auf den ,E.'iG- und EGr:S-Se~toren derzeit noch 

hemmen. 

Die Bundesregierung ~aubt n,3.mlich, daß es durchaus möglich 

ist, Formen der Zusa:n:nenarbei t z\oJ'ischen Österreich und den Europä­

ischen Gemeinschaften zu entwickeln, die eine solche Befreiung des 

ge~enseitifen Warenaustausches von Handelshind~rnissen und damit 

die weitere Integration der beiden Vili.rkte bewirken. Sie ist über­

zeugt, daß eine solche Zusamrnenarbei t die Abs:i;b.t der 1\11 tr:liedstaa­

ten der Europäischen Gemeinschaften, den Gemeinsamen Markt !in sei­

ner cesamten Intensi t.it wei t8r ::u entwickeln, nicht stören wird, 

und sie hat volles Verständnis da1'ür, ::laß die im Gemeinsamen r.larkt 

zusammen·:~eschlossenen Staaten keine Bindun,',':en einzugehen wünschen, 

durch die sie bei der VerfolfUnf' ihrer eieenen Ziel setzun[~en behin­

dert werden könnten. 

Andererseits wissen wir auch ,'!'nau, daß die Gew(;inschaft 

unseren Standpunkt. vers leht, daß diese ZUSawr.1,,~narbei t zwisqhen 

C:sterreich und den i.uropäischen Gc:mei 'schaften auch :ni t dem Willen 

Österreichs ve.!'einbar sein muß, seine Unabh:.inr:igkei t und seinen 

intern:i tionalen Status zu be'"uh t'en. ;~_;.r "~l.'hen c~aher durch:lus kon­

form mit den Prinzipien, die von d0r Gemf?insch,'lft als Richtlinie 

fUr die GesprOiche [':enanntwUrden. 
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Was nun die Konstruktion der künfti~en Zusa~~en~rbeit 

zwischen Österreich und den Europäischen Gemeinschaften be-
I 

trifft, so wird sie diejenir::en wirtschaftlichen Fragen lösen 

müssen, die sich in einem Markt erFeben, desse,: einzelne Tei­

le nicht mehr durch einen Außenschutz voneinander getrennt 

sind, ohne aber die auBenpoliti8che Handlunßsfreiheit der 

beiden Partner einzuschr~nken. Sie wird dabei auch entspre­

chende Mechanismen vorzusehe~ haben, damit der freie 'I'iaren­

verkehr ohne Beeinträchtigunr durch Einflüsse von außen funk­

tionieren kann. 

Diesbez:.iglich hat Österreich in den vergangenen Jahren 

im. Rahmen der Europäischen Freihandelsassoziation ausreichende 

Erfahr~~[en samGleln können. Ich möchte mir daher zur Erleich­

terung der bevorstehenden Diskussion gestatten, einif:e Gedan­

kenskizzen über konkrete Lösun~8mi5el:ichkei ten vorzutra{;en. 

'wie ich vorher schon ausführte, strebt Öster~'eich für 

den industriell-r.ewerblichen Sektor den Warenfreiverkehr an. 

Der Zeitplan l' ,;.r die Verwirklichung dieses Zieles soll 

nach Auffassung der 8sterreichischen Delegation so ver2inbart 

werden, daß die aus den künfti[':en Vertragender Gemeinschaft 

mit den Bei tri ttskandidaten und mit den ?nderen üFl'A-Staaten 

resultierenden' Zollherabsetzun,-:::en ~!ufeinand er abgestim:nt sind. 

Damit soll der auch in Ihren Ausführungen hervorfehobene Grund­

satz verwirklicht ·.Nerden, daß der innerh::1.1b der Europ:Hschen 

Freihandelsassoziation bereits erreichte w'arenfr<:',iv~rkehr un­

ßeschm~lert weiterrefUhrt wird. 

Was den genauen Zeitplan für den Zollabbau und die Aus­

gancszölle betrifft, ist Öster:!:'eich flexibel und bereit, die 

Entwicklung der Verhandlunc·,m der Ge;:neinscl1aft mit den anderen 

Staaten weitfehend zu berUck8ich~i~en. 

In der Übern'anpsneriode des Globalabkoffi:7"iens \.;ird sich . -_.- .. J _ 

also der Warenverkehr zwischen Österreich und den ~urop:iischen 

Gemeinschaften nach einern stuj'enweisen Zollabbauplan und der 

Warenverkehr zwischen Österreich und 'seinen .t::F'.lA-Partnern n:lch 

dem im ~,~"rA-Übereinkom~uen vor'l'esehenen Freihand elszonerunech:l.nis-',' 

mus abzuwickeln huben. 
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.vettbe\verbsverzerrungen od er Verkehrsverlagerungen können 

weder in der Überesn;szei t noch in der Endp:lase entstehen, denn 

am begünstigten.~-~renverkehr z'I'lischen ·Öste~Teich und den 1uropä­

ischen Ge:neinschaLten sollen - nach öste~reichischer Auffassung -

nur jene Erzeußnisse teilnehmen können, ,{elche die zwischen unse­

ren beiden Delegationen zu vereinbarenden Ursprun~skriterien er­

füllen. 

'liie die langjährigen Erfahrungen im d.ahmen der Er'TA, d.h. 
I 

am Beispiel eines intensiven Warenverkehrs zwischen hochindustri-

alisierten St:.:.aten ergaben und auch die Hegelungen beweisen, die 

zwischen der ~WG und ver~chiedenen Drittstaaten in gleichartiger 

Meise getroffen wwurden, eignet sich eine solche Lösung durchaus 

für die VerwirklLchung der 3ngestrebten Ziele. 

Ein solches Ursprunp'ssystem behindert wed'er den in der Ge­

meinschaft bereit~ bestehenden Mechanismus noch den weiteren 

Ausbau der Gemeinschaft zu einer Wirtschaftsunion. Schließlich 

trägt es - wie ich schon fC2tstellte - den allpemeinen Interessen 

der Volkswirtschaften der beiden Vertragspartner voll und ganz 

Rechnung. 

Schließlich rtürden sich bei einem solchen Ursprungssystem 

Vorkehrungen ge',:en eine Verl.:J.gcrung von Zolleinnahmen erübrigen. 

Hinsichtlich noch bestehender mengenm?ißiger Einfuhrbe­

schränkungen bei industriell-gewerblich~n -liaren wird feprüft 

werden mUssen, inwieweit diese im Fegenseitigen Warenverkehr 

völlig beseitigt werden können. 

Erlauben Sie mir, daß ich auch e1n1ge 'Norte zum i:':GKS-

Sektor sage, der für Österreich von ~~röl3ter Bedeutung ist, weil 

er mehr als 12 % der österl'eichischen Bxporte in den Gemeinsamen 

It.arkt umfaßt und in der Struktur unserer Volkswir:.schaft insge-

samt sowie auch reaional einen besoz{deren Faktor dar~~tell t. Der 

Montansektor soll daher, um wirtnchaftlichen Fehlentwicklunren sowie 

Handelsverzerrun,o:en entge,:en::uwirken und um dem lJ.4.TT zu entr;prechen, 

in den warenfreiverkehr unbedinr,t miteinbezor,en werden. Wir schlagen 

daher_vor, daß der Abbau der Zölle ffilf diese~ Sektor in der rleichen 

'Heise und im gleichen Rhythmus erfole~n sollte, wie für alle ander(~n 

waren des industriell-~ewer~lichen S8ktors. 
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Allerdinrs besteht hie~ ein besonderes Problem und zwar 

dadurch, daß für die Montanunion-Ware~ ein besonderes Preiser­

stellun~ssystem besteht, an das die Untcrneh~ungen der Eisen-

und Stahlindustrie der Geneinschaft bei ihrem Auftreten auf dem 

Markt gebunden sind. Die österreichische D·'legation ist sich bel\'Ußt, 

daß es sch~ver w:ire, einen ·lYarenfrE~i verkehr in diesem Sektor herzu­

stellen, ohne gleichartüse Bedingun,sen zu schaffen, an die sich die 

Industrien der beiden Vertra~rj?-artner bei ihrem Auf-:..reten auf dem 

Markt in Preisfra-en zu halten haJen. 

In diesem Sin.."le glauben \'Iir, daß der Vertrag unter anderem 

auch eine Regelung enthal ten 1l~i.iß te, welche dem im Nontanunionsver­

trag entwickelten System betreffend die Prciserstellung bei Liefe­

rung von lVlontanwaren - iC:1 elaube, eS ,ind dies die Art. 60 bis 64 -

entsprechend Rechnung tr1iGt~ 

tiber eine diesbezUgliehe Redelung sollte~ die beiden Delega­

tionen ihre Gespräche ehestm~glich vertiefen. 

'.Ias nun den Agrarsektor ')etrifft, möchte sich Öste :reich 

grundsätzlich von zwei Gesichtepunkten leiten lassen: 

1. Der Aufrechterhaltune des erforderlichen Selbstversorgungs­

grades aus Gründen der iffiP.:erw~hrenden Neutralität; 

2. den besonderen Produktionsbedjn.gunr;en auf Grund geopolitischer 

Ge~ebenhei ten in besti!~·lten Re~donen. 

Im einzelnen h:Hte die Regelune: am Agrarsektor nach österrei­

chis eher Auffassung Bestimrnunrcn zu enthalten, die den Handel mit 

Agrarerzeup:nü~sen :1.urch eine V'er:'inderung der Ab,a,aben an der Grenze 

und der ExportstützunRen erleichtern und intensivieren. 

Österreich glaubt, daß nach einer eewi~sen Übergangszeit auch 

ein warenfreiverkehr einseführt werden könnte, in dessen Rahmen 

bei tiaren, die einer Abschöpfung unterlie<en, jeder Partner 

nur jene Abschöpfungen einheb~ bzw. ~rstu t tung gew:lhrt, die 
.' 

dem Unterschied zwischen dem eigenen Prei9 und dem des Partners 

entspricht, sowie 

bei tiaren, die lediglich einer Zollre~_;elung unterliegen, eine 

Herabsetzung bzw. Besei tieung der Zölle wie :-lIn industriell­

gewerblichen Sektor durch~:e:!'ührt \-:ird. 

Österreich muß sich jedoch die Möglichkeit vorbehalten, gewisse 

Schutzr!laßnahrr.en zu treffen, -.... e!:n infole:e der Auswirkungen des Interven­

tionssystems der EG-Marktordnu.ngen unbillipE' Belastungen entstUnden. 
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Abschließend möchte ich betonen, daß \\Tir !ni t diesen 

Ausführungen keineswegs den Kreis der zu besprechenden 

Probleme einschränken wollen. Es ist un~' darum gegangen, 

jene Problemß und ihre Lösung sm;:: ('!'lichkei ten et\\~s präziser 

herauszuarbeiten, die unserl.~r I1einung nach vordringlich sind, 

um zu einem Warenfl'eiverkehr zwischen Österreich und den Ge­

meinschaften zu gelan~en. 
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Anlage 7 

eHR 0 N 0 LOG I ~ 

30 .• /31. Oktober 1969 

4. November 1969 

5. November .1969 

1./2. Dezember 1969 

8. Dezember 1969 

17./18. Dezember 1969 

Konferenz der ö~terreichischen Botschafter 
in den E.}- und BFTA-Staaten sowie der ~Us­
sionschefs in BrUssel und Genf in Wien 

Einladung des Präsidenten des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften an 9 Drittlan­
der zur Teilnahme an der wissenschaftlich­
technologischen,Zusamrnenarbeit 

Überreichung des "österreichischen Memo­
randums" in den ·sechs EG-Hauptstäd ten so­
wie an den Präsidenten der EG-Kommission 

Konferenz der S-caats- bzw. Regierungs­
chefs der EG-Mitgliedstaaten in Den Haag 

Der Staatssekretär im italienischen 
Außenamt, PEDINI, teilt dem EG-Minister­
rat mit, daß die italienische Regierune von 
einem weiteren Vorbehalt gegen die Ver­
handlungen zwischen der Gemeinschaft 
und Österreich, Abstand nimmt. Der Minister­
rat lädt daraufhin die Kommission ein, die 
Probleme der Beziehungen der Gemeinschaft 
zu Österreich ~zu prüfen und ihm hierüber 
einen Bericht vorzulegen. 

Kontaktgespräche zwischen einer Dele­
gation der EG .... Kommission 'und österreichi­

schen Vertretern über die Nöglichkeit des 

Abschlusses eines Intel'imsabkommens in 
Brüssel. 
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13./15. Jänner 1970 

24. Februar 1970 

21./24. April 1970 

29. April 1970 

14./15. Mai 1970 

15. Mai 1970 

8./9. Juni 1970 

- 2 -

Zweite Tagung der Regierungskonferenz 
über die Einführung eines Europäischen 
Patenterteilungsverfahrens in Luxemburf,. 

Bericht der EG-Kommission an den Rat über 
den Abschluß eines Interimsabkommens mit 
Österreich (Österreich-Bericht) 

Dritte Tagung der Regierungskonfer8nz 
, 

über die Einfüh;rung eines Zuropäischen 
Patenterteilungsverfahrens in Luxemburg 

Österreichische Regierungserklärung 

Der EFTA-Ministerrat begrüßt das Ergebnis 
der Haager~Gipfelkonferenz und bestätigt 
erneut sein I~teresse, daß der in der EFTA 
geschaffene freie Markt gesichert bleibt. 

Das Europäische Parlament verabschiedet 
eine Entschließung, worin der m~glichst 
baldige Abschluß eines Abkommens mit Öster­
reich befürwortet wird. 

Der EG-Ministerrat beschließt die Aufnahme 
von Beitrittsverhandlungen mit Großbritan­
nien, Dänemark, Norwegen und Irland. 
Hinsichtlich der übrigen EFTA-Staaten 
beschließt der Rat die Aufnahme von Gesorli­
ehen. Weiters einigt er sich über allgemeine 
Orientierungen für die Gespräche mit jenen 
EFTA-Staaten. die hinsichtlich ihrer ~truk­
tur und des Standes der wirtschaftlichen 
Entwicklung mit jen EG-Nitgliedstaaten ver­
gleichbar sind.. 
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30. Juni 1970 

20. Juli 1970 

21. Juli 1970 

22. Juli 1970 

23. Juli 1970 

9. September 1970 

18. September 1970 

- 3 -

Beginn der Beitrittsverhandlungen mit 

Großbritannien, Dänemark, Norwegen und 

Irland in LuxembUrg. 

Bericht der AuJ3emninister an die Staa ts­
bzw. Regierungschefs der L'Ü tgliedstaaten 

der EG gemäß Punkt 1 J des H:3.ager-Kommuni­

qu~s (Davignon-Bericht) 

Der BG-Ninisterrat ersucht die KOllliJlÜ~::; ion, 

ihm den Entwurf eines I'landates für Ver­

handlungen betreffend ein Interimsabkol11-

roen mit Österreich ehestmc5r':licIl vor~~ul e-

gen. 

Unterzeichnung des Abkommens mit den BG be­

treffend den Export weiblicher Verarbei­

tungsrinder a~s Österreich in die EG-Mit­

gliedstaaten. 

Beschluss des EG-I\l1nisterrates, die am 4. 

November 1969 eingeladenen Drittstaaten 

aufzufordern, ihr Interesse an einer fort­

gesetzten aktiven Teilnahme an der wisser.­

schaftlich technologischen Zusamrnen2..rbeit 

bekanntzugeben. 

Empfehlungen der EG-Kommission 8.n den :\at 

betreffend die Eröffnung von Verhandlungen 

Liber den Abschluß eines Interimsabkoll4:1ens 

mit Österreich. 

Bericht der "Arbeitsgrupl)e Österreich" an 

den AW'3::;C lluI3 der :";t~inliigen V ert r:-c ter liber 
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23. September 1970 

19. Oktober 1970 

26. Oktober 1970 

4. November 1970 

10. November 1970 

11. November 1970 

- 4 -

den Bericht der KOffil1ission betreffen,1 

den Abschluß eines Interimsabkommens mit 

Österreich (Österreich-Bericht) 

. . 
Bekanntgabe des osterreichischen :ünver-
ständnisses zur aktiven l'Ii t'ilirh.-ung an dcr 

wissenschaftlich-technologischen Zus81amen­

arbeit und Teilnq..hme an einer Konferenz 
der für wissenschaftliche und technologische 

Fragen zuständigen Ninister. 

Erste Tagung des "Ausschusses Hoher Beamter" 

betreffend wissenschaftlich-technische Zusam­

menarbei t der EG mit einer ({eihe von Dei tt­

staaten (darunter österreich). 

Der Rat ermächtigt die ~G-Ko;nmission zu 

Verhandlungen mi t Österreich über die l"i~j.'(-, 

lichkei t des Abschlusses eines Interj_rn3ab-

kornmens. 

Briefwechsel Österreich - .iG liber eine 

Vereinbarung betreffend die NichtJm'>Jendung 

von Ausgleichsabgaben beim Import österrei­

chischen Weines in die E G. 

~röffnung der Gespräche d~r BG mit den Neu­

tralen auf 11inistere bene gemäß Punkt 14 

des Kommuniques der Haager ~Hpfelkonferenz. 

:2inset::mng der Vorberei tunE;8korrunission fiir 

Verhandlungen mi t den BG und .Binrichtung 

eines Büros der Vorbereitungskommission im 

Bundesministeriwn flir Handel, Gewerbe und 

Industrie 
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24. November 1970 

25./26. November 1970 

8. Dezember 1970 

27. Jänner 1971 

8./9. Februar 1971 

15./17. Februar 1971 

16./19. März 1971 

3 1. l'Lär z 1 971 

- 5 -

~röffnung der Ges11räche der .2l~ 3 .... t: 
lünisterebene mit 1?ortui,:::ll, l·'in,üD.nd und 

Island. (Punkt 14 des l~a:1Gl>r-KoEllnuniqul~::»). 

Erste Verhandlungsrunde Uber den AbschluG 

eines Interimsabko:nmens mi t Österreicüo 

Zwei te Tagung des "Ausschusses Heher Jeamtt:r" 

betreffend d ie ~vissen~-,ch:1 ftl iC!l-teclmüllv L­

sche Zusammenat-beit. 

~rste Runde <:let' eXl)loratorischcn Ges,lr;lcl!c • _ .1 

z'.rischen Österreich und denGG- auf BC;:ulltcn­

ebene (Globalai)kom:nen) 0 

Konsti tuierunr; der Arbeitsgruppe "In tc~'~r~~­

tion" des Beir:ltes für.-iirt~3ch8fts- u;,d 

~;ozialfragen. 

Entschließung des ~ates der ~G Uber die 

stufemveise VerwirklichunG der Viirtschafts­

und Viährun:~;sunion. 

Zwei te Verhandlungsrunde lUJer c1cn 1\ b~;clllu:.) 

eines InterimG.1_bkommcns mi t Llsterreicl! 0 

Z"..rei te hunde der eXDloratori3C!lC'!1 \.~;,'~~'r<~c:lt.~ 

zwischen Österre'ich unä :ier..~~G- Llo:.nL':'­

kommen) • 

VerLingerung des AhkomJllens betreffend l~cn 

~xport \",ei blicher V t>rarbe i tlm!~sri;1d er i1U~~ 

Ö~ltcrreicll in die 
., , 
,i:,JU. 
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